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Das alte Lied
Die Konitzer Tagung des Bezirksverbandes der ol-

nifchen Lehrerschast am 17. Mai 1932 hat ein ·ho er
politischer Schulbeamter mit einer Ansprache ein-

geleitet, in der er u. a. folgendes sagte: ,,Hic unsd da spricht
noch der polnische Lehrer mit dem polnischen
Staatsbiirger deutscher Volkszugehörigkeit deutsch. ———

Sogar im eiitlegensteu Dörfchen, mitten in der deutschen
Flut,
mußss

er

åoissemddaszerddiedMajestät
der Republik

. trägt- . -er aran euren- a" ie Elre des olni’cl en
' Stank-IMMEN-JMKGZMMUFMMTkeine Jicidslichkeaiten1oder

Erniedrigung-en gestattet —« Die Ipoxmschen Staatsbürger
X

deutscher Volkszugelji·:irig«keit:sImükkendiese ol
.

Lehrer ehren und die polnischesBildung und-Ku3urtsu:thkehk
schätzen — Fast täglich lll«Ufe·Ubeim Kuratorium Be-

schwerden über die Lehrerschast infolge Schlagenss ins Ge-

sicht ein. Das ist eine sehr traurige Erscheinung,sein«er-

barmliches Zeugnis für die Namens neuzeitlicher
Erzieher und Pädagogen uuwurdige Lehrerschast Diese
Erscheinung kann nur durch den EIU71.UB der.7n der
preußischen Schule genoschcn Preußischen Bildung
erklärtwerdenR ,

-—
. »Am 29. 9. 1932 richtete derselbe Herr an die in Brom-
gergversammeltenpolnischenKreisschulinspektoren folgende
.lussorde1ung3»».L«lndererseitswollen die Herren died i u t s ch e Beoolkeruug dauernd aufmerksam beobachtenund sich über ihre Bewe un e , je
unternimmt- orientierae nYU

und über alles« was f

Indem Leben paßt Mephistos .Y3s3kigenzumstaatsb g

Wortv verändern Sinn und Ort-,
»F a lsch Gebild und

«

Il·

Ein politischer S l
-

Fadensldcifßch
die deutsgxnaxgzsthfen oni en an Leit ’

er sEIllchenITfattbellstandskiråxgrnsgsrtäkssxz
Lelder hat

mit einen-e ste ung recht haben
«

s U
die storenden Kräfte,die den UntexsikltheeYFoheekklkeiititenrttewDas niuszte doch einmal von der verantwrwFckvBehördeinit allen Mitteln der wissenschaftlichenPsdeJeonikunter-sucht werden. Die deutschen ehaag gElternund Kinder haben solche Un. ret«

» .

,
»

te i t
zu furchten Sie wissen, daiz das resstckszthdgncgeStiftungsfeld nicht in ihrem Kreise liegt.

II·

Ef- gibt polnische Kreisschulinspektoren, die die ihnen
unterstellten deutschsprachigen Schulen dahin beeinflussen-die stinderzeitschirift»Jugendland« abzuh.eskellen.

Unser ,,Jugendland« hat sich die Herzen der Kinder
erobert Sie warten mit Spannung auf jede Nummer.
Warum will man ihnen diese Freude nehmen? lJU

beamter will festgestellt
Ulen in feinem Bezirk

Thorner Elternabends hu

sondern

Deutschland wird keiner polnischen Schule der Bezug
muttersprachliicher Kinderzeitschriften verwehrt.)

Wo bleibt die väterliche Erzieher-Gefinnungs dieser
Herren Schulinspektoren?

Jn den letzten Tagen ging durch die Zeitungen die
Nachricht von einem ,,Wnspiai1ski«-ElternabendV) einer
deutschen Oberklasse des polnischen Staatsgymnasiums in

Thorn. Der verantwortliche Leiter dieser Wyspia-i'1ski-
Stunde war der polnische Sprachlehrer der betreffenden
Klasse. Die Absicht- deutsch-en Menschenvon dem Leben und
»dem Werk eines großen politischen Künstlers zu erzählen,

ist. nur begrüßen-Zwar Aber die meisten Vesucher des
si«

· - «
«

wenig oder nichts gehabtbenvon der Jsmpianskistunde
..

.
- denn die Schüler mußten dieVortrage und Rezitsationen i

-

—. .

bringen. Diese Veranstaltung
n politischer Sprache

. » .. «

Wsari also ke· . «,
» » ..cme foenkllche Vorführung - frleiijnedssächiiihrer
Schulerleistungen Eine Feier will doch Herz und
Gemüt der Teilnehmer treffen, ihre Sprache muß darum
die Muttersprache der Hbrer sein. Wyspiasriski, wenn
er noch lebte, würde den Kopf schütteln über solche verkehrte
Art, polnische Kulturpropaganda zu treiben. Es gibt doch
gute deutsch e U b e rsetz un g en seiner Dichtungen von

Stanislaus Odrowousch und Joses Drobuer l»·Die War-
schauerin«, ,,,-Novembernacht«, Teile aus der ,,Hochzeit«).
Man hätte also den einführenden Vortrag in deutsch-er

sSprache bringen sollen, die Rezitatiouen deutsch und
.polnifch- (um den Hörern auch den ursprachlischen
Klang Wyspialiskkscher Verse zu vergegenwärtigen).
Wyspiasriski-sS-tunde dieser Art
gewesen. -

Wsyspiaiiiski hat ein Bühnenstück in deutscher Sprache
geschrieben. Einige Auszüge waren fertig, die Handschrift
ist leider verloren gegangen. Der Titel hieß: ,,Mickiewicz
in Weimar«. »Da-sDruma sollte mit einem Bild enden-wie es der. historischenWahrheit entsprach: Goethe drückt
auf die Stirn des Inn-gen Polen einen Kuß. Symbol-
Zwei verschiedene Nationalkulturen, die deutsche und die
polnische, suchen und·finden Wege hinüber und herüber-.Die Deutschen in Polen könnten Mittler sein
zwischen deutschem und polnischem Wesen. Der- »Wegi zu
ihrer-Sendung wird ihnen verbaut durch eine natio-
naliftische pioslnischeMinderhseitenpolitik, der jeder Höhen-
flug ins Geistige fehlt. »Dort) die Alltäglichkeit plump
Knecht ins Auge, Mund und Ohr — —- Weit ist nun, was
nah zuvor . . .« (W"yspias1«1ski.) Polger.

ZU Anläßlich des 25s Todestags-Z Stian law W
.

tau-
fkts ldieser bedeutend-e PVIUische Dichter, Maslerund Kyufniilehrer
Fakb

am

Juni
1907) fanden in ganz Pol-en Erinneru-3n·gs··

eiern a . :
.

»

Eine
wäre den Schülern lieber

»
, «.»;«A
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Pessimismug und Optimisnius.
Von Universitätsprofessor Dr. Oskar Kraus.

Seitdem es eine Philosophie gibt, hat sie vor allem die

Frsagetnach
dem Sinn und Zweck des Weltganzen zu lösen

ge u .

ieser Frage kann kein denkender Mensch entgehen. Je
nachdem, wie er sie beantwortet, muß ja auch die Frage
nach dem Sinn und Zweck des eigenen Lebens, als Teil des
Weltganzen, verschieden beantwortet werden.

Wir wollen miteinander betrachten, welche Antworten
aus jene metaphysischeGrundfrage nach dem Sinne des
Weltganzen möglich ind und welchen Einfluß diese Ant-

xvortenauf die Frage nach dem Sinn-unseres Lebens gewinnen
onnen.

m wesentlichen sind drei Antworten möglich und dem-
gemä können wir drei Weltanschauungstypen unterscheiden:

Der eine Typus sagt: Das ganze Weltgeschehen ist sinn-voll und mein Leben ein Teil eines notwendigen, aber inn-
vollen Weltprozesses; dies ist die Uberzeugung des philo-

sophischenTheismus und des verwandten Pantheismus
Krau es, des Pantheismus Fechners.

Der zweite Ty us antwortet: Der Weltprozeß ist sinnlos
und mein Leben it ein Teil eines notwendigen, aber un-

sinnigen, zwecklosen Geschehens (Materialismus, Atheismus,
Haeckelscher Monismus. . .«). . . » ·

Der dritte Typus meint, die Frage ließe sich nicht ent-

scheiden, er weiß nicht, ob er sich für die erste oder die zweite
Antwort entscheiden dürfe. Dies ist zum Beispiel die Meinung
Albert Schweitzerstl

Wir wenden uns der ersten Antwort zu. —- Cie be-

hauptet den sinnvollen Charakter des durchwegs determi-
nierten, das ist- notwendig bestimmten Weltgesseens: die
Welt ist für diese Denker ein Kosmos, der eine u gabe mit

Notwendigkeit erfüllt und von niedersten Anfängen zu immer

höherer Vollkommenheit hinführt, und wo eine Ordnung,
dort ein Ordner und S öpfer. Wer so denkt, ist ein meta-
phyfifcher O timify ers-it überzeugt-, daß »ein wirkdmmenesc

, e n öttli es Urding die Welt« und uns in ihr
UxxvrzkgzkegrachtEnddgihsGanze zur möglichstenVollkommen-Zeitbestimmt hat. Schon Platon sprach in diesem.Sinne
von einer Homoiosis, einer Verahnlichung der Welt mit Gott.

Diese-m Verähnlichungsprozeß sind wir selbst eingefügt
und unser irdisches Leben ist nur eine Etappe in der Ent-

faltung unserer unsterblichen Seele. Nach unserem Tode
findet unser geistiges Leben·einen Ersatz für die Leistungen
unseres Gehirns in irgendeiner andern, uns vielleicht ganz
unbekannten Lebensform. War einMutterschoß hier bereit,
unser Leben aufzunehmen, so mag in anderen Welten schon
Vorsorge getroffen »sein,um unserem seelischen Leben eine

Fortsetzung zu ermoglichen.
»Diese Uberzeugung von, unserer Fortdauer«, sagte

Goethe zu Eckermann, »entspringt aus dem Begriffe der

Tätigkeit; denn, wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke

so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form de

Daseins anzuweisen, wenn«die jetzige meinen Geist nicht

ferner auszuhalten vermag.
, »

Wo wir diese anderen Lebensformen finden werden, ist
gleichgültig Unser Leben ist weder an vdieErde, noch an

ein Gestirn, noch überhaupt an diese dreidimensionale,raum-

liche Welt notwendig gebunden. Die»Mathematik rechnet
mit mehrdimensionalen Gebilden, mit Uberraumen, mit aus-
gedehnten Gebilden von mehr als drei Dimensionen, mit

Mannigfaltigkeiten höherer Ordnung. Wir konnen uns sehr
wohl denken- daß es solche Mannigfaltigkeiten gibt, von
denen wir keine Anschauung besitzen. Sie können unsere
UEUI Hemmt Werden- wenn auch die Seele ein neues Organ
benotlgk Dem Fortschritts- und Entwicklungsgedanken wird
dadurch eM Ungeuhnter Ausblick eröffnet. Man darf eben
nie vergessen, daß alle Kultur einzig und allein in der Seele
existiert und lebt. Alle Kultur ist seelische Kultur.

Man pflegt sich dies nicht immer zu« ver e enwärti en.
Aber im Grunde ist der Sachverhalt sehr eianchgzdie wissen-
schaftliche Kultur zum Beispiel besteht nicht in den Büchern,

x

ni t in den physikalischen,astronomischen und sonstigen

FettrunsilenttemidiedilecftexuåråserkzeegåtdesErkennens sein
oen nernn nnene ,·

·

Wissen,also in den lebenden Se elen.
s m dem lekendlgen

r) Vgl. O. Kraus, Albert Schwei
« feine Weltanschauung, 2. Aufl. Berlin,
«1929.

er, sein Werk und
anverlag (Metzner)

,
Auch die Kunst lebt weder im Marmor, noch auf der

Leinwand, noch in den Gedichtsammlungen oder Noten-
blattern. Sie lebt in dem schöpferischen Geiste des Künstlers
und in dem nachempfindenden des Beschauers und Ge-
nießers. Das künstlerische Bauwerk oderBildwerk aus Stein
oder Holz ist nur ein Mittel, um das künstlerischeErleben
bei ihm und anderen zu ermöglichen Man denke sich, die
Neunte Sinfonie würde von» einer vollkommenen Phono-
graphenplatte abgerollt, auf tausenden Radiostationen über-
tragen, aber kein lebendes Wesen würde mehr auf Erden
weilen; was würde geschehen? Es gäbe rhythmische Er-
schütterungen und Schwingungen an Ort und Stelle und
elektrische Atherwellen würden um die Erde rasen und an

anderen Orten Schwingungen erzeugen — aber ein Kunst-
werk würde nicht in Erscheinung treten.

Von der sogenannten technischen Kultur, deren

Peit-alter, zvie man sich rühmt, das unserige ist, gilt das Ge agte
in erhohtem Maße, denn ob ein Flugchiff oder ein Untersee-
boot oder eine Maschine ein -u urwerkzeug ist, das
hängt ja gar nicht von ihnen selbst ab, sondern- von uns,
die wir« es zum Segen oder zum Fluche der Menschheit
gebrauchen.

Die Kultur aber, die wir in unserer Seele aufgestapelt
haben, bleibt auch nach dem Absterben des Leibes in der

Zormvon Fähigkeiten und Fertigkeiten ihr unverlierbares

esitztum, wir nehmen sie mit hinüber in unsere neue Heimat
und bringen sie dort zu neuer und höherer Entfaltung.

"

-

Derjenige, der so denkt, ist philosophischer Optimist,«das
menschliche Leben ist für ihn einem-sinnvollen, notwendigen

Gescheheneingegliedert, einem Gliedbau und das ist sehr
bedeut am, denn jeder seiner Gedanken, jeder seiner Be-
wußtseins- und Willensakte, jede Beeinflussung seiner Mit-
geschöpfe wirkt nicht nur auf das irdische Leben, sondern
über dieses in ein- unendliches Jenseits hinüber. .

spsAires wasseinerxiGirtestut-fus- sichkunds ---uixdere; www-»
kann er daher überzeugt sein, daß es segensreich nachwirkt ·

in alle Ewigkeit, aber von»allem Ubel, das er erlebt und er-

leidet, ja selbst von dem Ubel, das er tut, muß er glauben,
daß es einen gerechten Ausgleich finden werde. —- Diese
optimistische Weltanschauung erweitert den Machtbereichdes
Individuums ins unendliche und stärkt die Motive seines
sittlich praktischen Verhaltens. Die Weltanschauung ist opti-
mistisch aus dem Grunde, den Goethe namhaft gemacht hat,
aus dem Gedanken der Pflichterfüllung t nur der

Mensch hat Pflichten, die er fühlt und erkennt, auch die
Natur — ich meine die natura naturans, — das heißt die
Natur des s öpferischen Weltgeistes —- hat Pflichten gegen
alle seine Ge chöpfe und nur diese Pflichten konnten ihn dazu
berechtigen, sie zu schaffen. Und darum«haben diese Ge-

schöhfeAnsprüche gegen die Gottheit, die erfullt werden
mus en, wenn anders es einen vollkommenen Urheber des
"-««Weltprozessesgibt»

Der zweite Denktypus erklärt das Ganze-derWelt als
notwendig, aber durch und durch sinnlos. Während der
Optimist an eine einsichtige Notwendigkeit glaubt, ist dieser
atheiftische Typus von der»Unsinnigkeitdes Weltgeschehens
überzeugt« Die Notwendigkeit,die alles regiert,(ist nicht
einsichtig, sondern blind. Kein metaphysischer Wille bestimmt
die Welt zum Guten, keine Bürgschaft für einen ewigen
Fortschritt ist gegeben, keine Pflicht des Weltgeistes gegen
seine Geschvpfe»-im· Gegenteil: garantiert ist· die Sinn-

losigkeit, garcmtlert die Vermehrung des- ubels m der Welt
Nicht die Verbesserung-sondern die Verschlechterung, nicht
der Fortschrtttx sondern der Rückschritt ist verburgt Warum-

sage ich, se! dis- Verfchlechterunggarantiert? Nun, sehr-Pin-
;· Wenn blinde Notwendigkeit allein herrscht so ind alle

organischen und lebenden Gebilde, so ist auch a les»B·ewußt-
ein und alle Vernunft und Güte der Menschen vollig ohne

Mitwirkung einer schöpferischenVernunft und Gute ent-

standen.
Gesetzt nun, diese Lehre sei richtig und »essei nun einmal

durch blinden Zufall der gestirnte Himmel uber uns und·das

moralische Gesetz in uns entstanden «Je unwahrscheinlicher
das ist, was auf diese Weise ohne Mitwirkun einer ordnenden
Vernunft entstanden sein soll, desto wahr cheinlicher ist es,
daß das, was durch Zufall, das heißt ohne darauf hinzielende,
ordnende Kräfte entstanden ist, früher oder spater zugrunde
geht. Das ist so sicher, als Unordnung wahrscheinlicher ist
als Ordnung. »

s ,-
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imi ten und Atheisten, wie zum Beispie

SchoFieltlithiserPJtheixeicikiWeitterrlexiseiieinciKgejiiieFädeemfiix
möglich. Gesetzt demna vei e«, ,

» «

schon" 9 enbar nicht! Denn sind wir

XifmtxileseetrsggdteesineiPIffJammertalhineingeraten, so bestkelzk
angesichts des Z i allcharakiers der blinden Notwendigtlei
doch nur die Aussi t, das nachste Mal in eine noch wesen ch
schlechtere Welt hineingeborenAzu

werden.

sch ifDie Weltan auung des ·theismus eniiß»logi erwei e

eine pessimistischescsheimWas ergibtjich aus ihr fur die Lebens-
anschauung, ich meine sur das diesseitige Leben und seine
Pflichten? Wie wirkt sich das Sittengebot fur den Atheisten
aus? Eines ist sicher. Nach wie vor sagte uns unser.Gewisjen,
auch Wenn Wir Atheisten wären, daß wir verpflichtet sind,
in jedem Falle das Beste unter dem Erreichbaren anzu-
streben. Was aber ist

ffür
den Pessimisten an Gutern erreich-

bar? Wie weit reicht eine Macht? Schopenhaiier ist so weit

gegangen, das Vorhandensein positiver Guter uberhaupt zu

leugnen. Selbst die Lust war

ihmeigentlich nur-die Ne-
gation des Schmerzes. Wir wis en, daß dies unrichtig ist.

Auch für den Atheisten und Pessimistenbleibt neben
der Tafel der Ubel eine Tafel der Gitter bestehen iind so
bleibt ihm auch die praktische Pflicht, nicht nur das Leid und

Wehe und die intellektuelle und ethische Verderbtheit zu
bekämpfen, sondern auch für die moglichfte Verbreitung der
positiven zGüter Sorge zu tragen. Aber er glei t dem
Schiffer auxeinem sinkenden Wrack, nur eine winzige panne
Zeit trenn ihn von dem »abso·luten Nichts. Er wird sich
heroisch bemühen, der Schonheit zu huldigen, den Schmerz
zu lindern, die unvermeidlichen Ubel zu mindern, er ·wir·d
die tätigen Pflichten des Mitleids und der Barm erzigkeit
üben und so rasch, als es eben möglich ist, die letzten ·re·uden-
becher kredenzen und. mit den Worten Talbots dahinsinkem
»Unsinn, du siegst, ich muß untergehen!« Und mit ihm
sinken alle geistigen Güter, alle Kunstwerke und Kulturwerte,
die er sich selbst erworben, für immer ins Grab, denn —

der Rest ist Schweigen. . .

So ergibt sich denn für den denkenden Atheisten ———

von
der gedankenlosen Menge rede ich nicht —-: Kein dauerndes
Gut-Ist für ihn erreichbar und seine höchste philosophische

Ube- eU

Ung-itt«;di.e.»trguriste, die es gibt, die Simi- und
Wert vxigei des Weltges egengUnd die metaphysische Sinn-
losigkek des M dieses Wulst-se TGetriebe hineingeratenen
Menschenlebens

»

.- —. -.
«

..

»

»

Schopenhauer lehrte daraufhin die Verneinung des

Willens zum Leben, worunter «e·r Jedoch nicht Selbstmord,
sondern Resignation, Askese, Heiligkeit verstand.

Und darin hat er recht:»Gewiß ist derjenige sittlicher,
der die Leiden des Lebens tragt, um barmherzig die Leiden
anderer zu mildern,·als derjenige, der über die Sinnlosigkeit
Verzweifelnd,sich feiner Leiden und«seinesLebens entledigt,

gne Rücksichtauf andere. Denn wir wissen ja: Das oberste
ittengebot ist das gleiche fur Theisten und Atheisten.

. Aber wie wohl es das gleiche ist, so ergeben sich docl
nicht die gleichenpraktischen Folgen aus dem obersten ethi?
schen Jmperativ, der da gebietet, unter allen Umständendas beste von dem anzustreben, was in unserer Macht ge-
legen ist.

Denn, gjbt es kein vollkommenes "

eri es Ur-
prinzip, das im Sinne Goethes BürgschaxPothfdxcgjzdaß
unselitemsStiebennach ftetiger VervollkommnungErfüllungwer e, o

itfunsere Macht aus das Diesseits eingeschränkt;aber auch em diesseiiigenLeben gegenüber ist sie gering,

hochstungewiß und insofern hoffnungslos, als nach den
icherstenKenntnissender Naturwissenschastallem Leben auf

IåetErkatlltjeliTldgnSFttiägBefetztit Und zum mindesten mit
n er ,

.

beherbergen können.
P anet kein Leben Mehr erd

Der Atheist steht vor der verzwei km Tat a e
daß er zwar Worte und Vorzügezu ferkeegiåreällglxrmagsIIIH
der Wunsch nach deren Verwirklichungund nach ewigem
Fortschritt in ihm lebt, zugleich aber die Gewißheit, daßdieer Jdeal unerfüllbar, eine bloße Fiktion ist.

Jst dies der Fall, dann müßte er als Berater der Mensch-
helt sagen:Ihr, die Jhr da lebt, entscheidet Euch nach Eurem
besten Wissenund Gewissen, ob Ihr weiterleben wollt oder
nicht, aber hütet Euch, neues Leben in die Welt zu setzen
und dem metaphysischen Unsinn auszuliefern. Nichtgeboren-
selt)Ist das Beste. Der Pessimist, wie er selbst kinderlos zu
bleiben hat, müßte demnach von einer Vermehrung des

Menschengeschlechtes,ja alles Lebenden abraten.

Aber er ma raten, so viel er will, wer wird »aufihn
hören? Die Traäikdes Pessimisten wird dadurch erhöht, daß
er alles dem ewigen Tode überantwortetweiß,aber gleich-
wohl überall eine überschwengliche Fulle sich dem Leben

entgegendrängen sieht. Dem ewigen »Todeist nicht zu ent-

fliehen und das flüchtige Leben ist nicht zu hemmen.

Der at eistische Pessimist ist gleich machtlos dein Leben

gegenüber, gerner unverzüglich Einhalt gebieten mochte und
dem Tode, der die Sinnlosigkeit des Lebens besiegelt.

Sol er entschiedener Gottesleugner gibt es jedoch nur

wenige. cDiemeisten der denkend en Menschen, die sich nicht
zum philosophischenTheismus bekennen, leugnen den all-
mä tigen Baumeister aller Welten nicht schlechthin,sondern
sie ind, wie zum Beispiel neuestens der igeniale »Albert
Schweitzer, Agnostiker. Sie erklären,nicht wissen zu· konnen,
ob ein jenseitiger Sinn, ein einheitlicher Zweck die ganze
Welt d,urchwaltet, ihr Gottvertrauen scheitert an den grau-

sigen Ubeln dieser Welt. Anderseits sehen sie dpch zu viel
des Wunderbaren, Geheimnisvollen, des Zweckmaßigen, um

diesen Sinn schlechthin zu leugnen.
·

Schweitzer nennt die Welt absolut rätselhaft. Fragen wir

uns min, welchen praktischen Standpunkt dieser»dritte Typus
von Menschen anzunehmen habe. Selbstverstandlichbesteht
für sie jener Sinn des Lebens, den wir auch bei den Atheisten
eftgestellt haben: sie vermögen·ihr Leben sinnvoll zu ge-

ftaltemethisch, ja heroisch zu wirken.

Wie aber in bezug au das Ganze«der Welt und des
Univer ums? Sind sie Pe simiften? Sind sie Optimisten?
Oder ollen wir agen, sie seien Jndifferentisten, weil sie
Agnostiker sind? ein!

Der Agnostiker oder Zweisler kann, da er Gott nicht
leugnet, sondern nur lehrt, man könne nicht wissen, ob er

sei oder nicht sei, auch den metaphysischen O timismus
nicht schlecht in leugnen; er kann nur sagen: ir wissen
nicht, ob er erechtigt ist oder nicht.

’

Sobald der Zweifler aber die Unmöglichkeit eines voll-
kommenen Urhebers der Welt nicht schlechthin leugnet,
sondern sie nur für unwahrscheinlich erklärt, ist folgerichtig
seine Stellung zum Lebensproblem eine andere als die des

überzeu ten Atheisten. Er darf das Leben nicht mehr in
der Wei e verneinen, in der es der Atheist zu tun verpflichtet
wäre. Es ist ihm ja nicht absolut sicher tdaß die Welt gott-
verlasseniistz es bleibt somit eine gewis e, wenn auch kleine
C ance für die Existenz eines göttlichen, vollkommenen

eltenlenkers übrig. Das Sitten ebot wirkt i
«

ihn praktisch anders aus. .

g sch daher fur

iEr ist dann in der Lage eines Mens en, der ein un-
endlich hohes Gut mit einer sehr geringen clS.;Z:iahrscheinlichkeitbejaht und da es sich um einen unendlichen Wert handelt,
ist der Hoffniingswert der, sich aus der Berücksichtigungdes
Wertes und der Wahrscheinlichkeit ergibt, selbst bei noch so
gering angesetzter Wahrscheinlichkeit unendlich.

Der Agnostiker darf nicht mehr aus meta i en

Gründendem Leben Einhalt tun wollen, nicht snicehtæ
physisch envGrunden von der Zeugung neuen Lebens ab-
raten und die Ungezeugten, Ungeborenen eines unendlichen
Hoffnungswertes berauben. Seine praktische Ethik, seine
Lebensphilosophiemuß sich auf jene des Optimisten ein-
tellen, denn auf diesem Standiounkthat er weniger oder

onichts riskiert. Er muß raten, zu leben und zu wirken,als ob es einen Gott gäbe.
Ich bin zu diesen Überlegungen gelangt, als i Albert

Schweitzers Kulturphilosophie studierte und in Sckchweitzer
einenszlgnogikekrsandi;kierieinitibesrausfeiner Kopf, ein
energi er en er un ene er e i ö tt -

sönlichkeiten unserer Zeit ist.
h ch h chss ehenden Per

»Ichfragte mich: Wie kann er, der an einer Stelle sagt:
»Kei·nWissenkann unserem Leben Ziel und Richtung geben«,
Optimist sein wollen? Jch sah, daß er es mit den Mitteln
der Mystik versucht. Er glaubt, in der Natur, Gott bloßals ratselhafte Naturkraft schaffend und zerstörend u er-

kennen, in seineni Innern aber als ethische Gottespersonlich-
keit. Meiner Meinung nach ist er sich des eigentlichen Motivs
seines Optimismus nicht klar bewußt. Er ist Agnostiker und

iilsdsolcher ethisch Verpflichtet, auf Seite der Optimisten zu
e en.

So istfdenn das»merkwürdigeErgebnis unserer Be-

trachtung dies, daß nicht nur derjenige, der vom Dasein
Gottes uberzeugt ist, sondern auch der Agnostiker und radi-
kalste Zweifler, logisckkiberechtigt und sittlich verpflichtet ist,
einen optimistischen u

.lturenthusiasmuszu betätigen:
"

s- .,k-.:-1.x’s.7«-·«’Zes
» .-
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Lob unserer Sprache
ie preis’ ich dich, du unsere Sprache, die du langsam geworden Und gewachsen bist, wie alles hierzulande!

Uns Fremd-UndFlickworten hast du dich mit Znühe herausgeschält.Und bist wie Stahl geworden, fest und

geschJneidigzugleich. Wie viele Geister haben an dir gearbeitet ein Leben lang. Haben dich gestreckt und ge-
recktund erhartetUnd gebogen. Schwer noch und schleppend in dem ZRund Unserer Vorväter Und mit falschem ge-
liehenen Flitter verunziert, bist du flüssig geworden Und fast behend, also daß man heute in dir plaudern kann Und

plauschenim edelsten wie im kleinsten Sinne. Die besten Deutschen haben sich Um dich gemüht und dir gedient. Nicht
nur deine vielen Dichter allein, die deine Worte Und Silben zu mischen wußten wie ein Tongemälde, daß du nicht
minder schön und wohltuend erklingst wie deine südlichenUnd westlichen Nachbarn. Nein! Auch die Gelehrten Und
Staatsmänner, die Künstler, die Krieger Und Werkmeister haben dich geformt Und geschliffen. Jn Briefen Und Büchern
und Reden Und Ansprachen. Bis du der Edelstein geworden bist, du unsere Sprache, als den wir dich heute mit Stolz
tragen vor aller Welt. Selbst in deinem Alltagsgewand, ungeschmücktUnd ungehoben, kannst du dich heute sehen lassen.
Brustedichnur nicht weniger als die andern Und verstumme nicht, noch laß dich hemmen oder in die Ecke drücken!
Fürchtenicht,«d·aßman dich abnützt·initder Zeit! Noch genießt Und verwendet man dich kaum in deiner ganzen Fülle
Und Geschmeidigkeit.Denn wie wenige noch sprechen dich und schöpfen dich aus, dU in den letzten zwei Jahrhunderten
erst voll ausgewachsene deutsche Sprachel Wer wühlt mit Wonne in deinem unermeßlichen Sprachschatz oder ergeht
sich in dir oder taucht in deine Tiefe unter? Die Vielen werfen sich nur Brocken von dir zu und begnügen kchsmii
den abgegriffensten Redensarten. Du wirst einem jeden Deutschen bei seiner Geburt ans Herz gelegt,.-daß erst-l Pflege
Und veredle Und sich in Und mit dir höher züchte.Jeder wächst mit dir auf. Und je mehr-er dich beherrfcht, desto
heller wird die Gedankenwelt, die seine Stirn durchzieht, Und desto durchsichtigerund verständlichersein Gemütsleben.

DU,Unsere Sprache, bist der Faden, der Uns hinausführt aus dem Jrrgewinde des Daseins. Bist der Spiegel, darin

wir Uns sehen. Bist das höchsteGut, das Uns verliehen ward, den Reichen wie den Armen, daß wir Uns darin er-

heben über die ZufälligkeitenUnd die Schicksale,die Uns bedrohen.
Einige du Uns mehr Und mehr, du Bestes, was wir haben, Unsere Sprache! Nicht nur mit Uns, sondern

auch »mitallen Ulenschem Denn je reiner Und klarer eine Sprache geworden ist, desto besser eignet sie sich zur Ver-
ständigung auf Erden. Wir aber schwören dir Gefolgschaft Und Anhänglichkeitund Dienst bis ans Ende. Flattre weiter

überUns als Unsere glänzendeFahne, Unser Unverlierbares Eigentum. Führe Uns immer tiefer ins Reich der Bildung,
bis wir, ganz in dir erwacht, auf einmal in hellstem Lichte-stehen im Frieden mit der Welt!
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Einführung in die Technikder Wortgestaltung.
Von Heinrich Scharrelmann.

Wer das Geigenspiel erlernen will, muß sich wohl oder für diese Behauptung erhalten. Die vielen
«

»Bliiten aus«

übel mit der Technik dieses Spieles vertraut machen. Es Kindermund« erscheinen nur uns Erwachsenen als Drollig-

d« YOHH z .'--

spDsws

muß ihm gesagt und gezeigt werden, wie und wo er die

Finger auf das Griffbrett aufzusetzen hat, wie die Geige
gestimmt wird und wie·er Kolophonium und Bogen zu
behandeln hat. Ohne dieses technische Wissen ist es eben

unmöglich, gut Geige spielen zu lernen. Jeder Musiker
muß sein Instrument beherrschen. Aber auch jeder andere

Künstler muß
die Mittel seiner Kunst richtig anwenden

lernen. Es it doch wohl eine Selbstverständlichkeit, daß sich
z. B. der Maler über die Behandlung von Stift und Farbensp.
orientiert und die Gesetze seiner- Kunst erkennt Mund beim

a en bea tet.
—

· ·Sch lflfndwerchdurchdas gesprochene Wort wirken will? —

Muß der nicht wenigstens die Grundgesetze der Wortgestaltung
kennen und anwenden lernen? .Das sollte nach meiner

Meinung für jeden, der durch sein Wort auf das D»enken
und Empfinden anderer zu wirken hofft, auch eine Selbst-
verständlichkeit sein. »

(

Aber wie wenig Lehrer und andere Redner kummern

sich um die Technik ihrer Kunst. Goethes oft zitiertes Wort:
»Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich
selber vor« ist wie oft schon mißverstanden worden. Goethe
selbst war ein ganz bedeutender Kenner und Beherrscher
künstlerischerGestaltungsmittel. Wenn auch ein großer Teil

» seines überragenden Könnens aus einer instinktiven Er-

,

kenntnis der Gesetze des Gestaltens geflossen sein mag, so
beweisen uns eine rosaschriften doch, daß er sich oft und

gltfetålkv
mit sIJrageIizder Technik künstlerischer Formung

e a e.

Goethe aber dichtete und schrieb für gereifte Menschen,
Bei denen er viel mehr und anderes voraus-setzen durfte, als

es derjenige darf, der auf Kinder und ihre besondere Art
zu se

engUnd äu MEPHIde zu wirken versucht.
w-«

a Kind-ist Ia mcht etwa »ein kleiner Erwachsener«,
..Iel.MaUVielfach noch annimmt. Es sieht die Welt grund-satzl?

anders als Wir- jntewssiert sich ’r anderes, urteilt
chließt daher auch anders ais der ErwachseneUnd es

will und empfindet auch anders-; als wir es tun.
«

-

Jeder, der mit Kindern umgeht-, kann- täglichBeweise

keiten, weil sie eine uns fremd gewordene Art der Auffassung
der Dinge offenbaren. Das Kind ist nur vom Standpunkt
des Erwachsenen gesehen drollig, sich selbst aber nimmt es

auch in- diesen Drolligkeiten ernst, sogar todernst. Durch
nichts wird daher die Natürlichkeit des Kindes leichter ruiniert

als durch ein einsichtsloses Belächeln seiner kindlichen Aus-

drücke und Auffassungen. ·

Aus dem aber so ganz anderen Standpunkt des Kindes
der Welt ge enüber folgt also für denjenigen, der dem Kinde
dienen möcgjtedie Verpflichtung, das »Wie« seiner Be-
lehrung und Beeinflussung genau zu kübekxegekz» ;

Wer zu Kindern spricht, hat also noch mehr als der-
jenige, der zu Erwachsenen redet, die Pflicht, sich mit den

Gesetzen der Wortkunst vertraut zu machen. Wenigstens ihre
wichtigsten Gesetzesollte erkennenund richtig anwenden lernen.

Das Gebiet der kunstlerischenGestaltung durch die
lebendige Sprache aber ist ein unendlich weites. Auch unsere
größten Wortkunstlerstehen trotz der jahrtausendlangen Ent-

wicklung Immer NUr»erstam Anfang. Selbst vom formenden
Können unserer großten Dichter bis zu manchem unaus-

schöpfbare Tiefen· Umfafsenden und doch dabei anschaulich
plastischem Wert- M den Evangelien ist noch ein weiter Weg!
Unser menschllchesErkennen und Können bleibt auch auf

diesem Gebiete zUMeIst nur ein hilfloses Stammeln.·
Trotzdem aber sollten die elementarsten Kenntnisse der

künstlerischenWortgestaltung doch nachdrücklichbeachtet und

angewand werden. Warum wollen wir uns um die beste
Wirkung Unserer Arbeit am Kinde bringen?

Aus der
Fiülleder Gesetze künstlerischer«Wortgestaltung

kann ich im ahmen dieser Arbeit nur einige besonders
wichtige Punkte anführen. »

1. Das wichtigste Wort unsererSprache ist nicht das
Substantiv oder ,,Haupt«-wort, wie die Grammatik fälschlich
lehrt, es ist auch nicht das Eigenschaftswort oder Adjektiv,
wie viele junge Mädchen und Frauen anzunehmen »scheinen,
die da meinen, wenn sie z. B. eine Sache als ,,suß«»oder
»entzückend«bezeignethaben, dadurch auch ohne weiteres

in dem Hörer den egriff der Lieblichkeit- ausgelöst zu hab-en
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ort unserer Sprache ist und bleibt- das

nghxigxchkggefzeTzkigkeitswort.»Werein treffendes Verbum

in einer Schilderung oder Erzahlung anwendet- hat Ugekxf
für die Anschaulichkeit seiner Darstellung getan als e -

jenige, der durch einen Uberschwang .VVU Adlekthen zu

wxrtekgagoxifotissenund beachten natürlich unsere Dichter und
guten Redner längst, nur die Dillettanten wollen es nicht
einsehen. Wer eine echte Dichtung liest, wird finden, daß
der Autor mit durch eigenartige und verblüffend treffende
Verben die Anschauungskraft im Leser zu wecken versucht.
Gerade im Verbum liegt viel Bildhaftes beschlossen,viel

malerisch Anschauliches. Man denke z. B. an Mdrickes Wort
tin »Der Turmhahn«)): »Um zwei aber oder drei glanzt
empor ein HabenschreiE oder an Liliencrons Wort: »Auf
allen Gräbern fror das Wort ,Gewesen,.« » ,

Jm Verbum liegt Bildkraft! Es macht auch in der ein-
fachsten, anspruchslofesten Schilderung oder Erzählung einen

Unterschied aus, ob ich etwa sage »er ging nach Hause« oder

»er schlich nach Hause«, obZich sage »er schritt über die Straße
wie ein Betrunkener« oder »er stolperte wie ein Trunkener
über die Stras3e«. Durch möglichst markante Verben erheben
wir ohne weiteres schon eine Schilderung oder ·Erzahlung
zur Plastik der Anschaulichkeit, und es gibt wohl kein anderes

Mittel, das so ungewollt die Aufmerksamkeit einer Kinder-
schar wachhält, als die Wahl treffender Verben-. .

-

Man studiere daraufhin nur einmal die gute Literatur! .

Schiller und Goethe und« noch mehr, weil klarer erkannt und

bewußter angewendet, die modernen Wortkünstler Gottfried
Keller, Konrad Ferdinand Meyer, Federer usw. senden
Versen und rosaschriftendieser Großen finden wir o viele

besonders an chauliche Verben, daß die Erkenntnis ihrer Be-
deutung für jede Darstellung in Worten ohne weiteres in

die Augen springt.
.

Dazu kommt etwas anderes, das nur dem Verbum eigenszz « "

ist: es reizt zum Vergleichenden Bilde. Auch in den Evangelien,
besonders in einzelnen Worten Jesu, findet man bei aller

prägnanten Kürze die Verwendung von Verben, die geradezu
gesättigtsind mit Bildhaftigkeit (»Wer unter euch ohne Sünde
ist, werfe den ersten Stein auf sie«).

Eis-ist. idgöehie enannte Mittel der Wirkungsverstärkung

Wer auf Entdeckungenjkastiüäåchääiuneines
unter vielen.

irgendeinLiteraturwerk von
·

rkemPistftexicheksGe
lese es mit der standigen Frager-Durch GelegesMikteksgelingt
es dem Dichter, seine Leser so in den Bann zu ziehen? Warum

sagt und betont er gerade dies und verschweigt jenes? Wie

, schildert er Personen? Wodurch charakterisiert er sie? Wie
baut er die Handlung auf? usw. So lernt man hinter die

Kulissen der Kunst,schauen.
2. Nur der Dilettant meins-wenn er eine Geschichte zu

erzählenhat, er müssedurchaus mit dem Anfang beginnen
und in chronologischer Reihenfolge feine Leser zum Ver-
stünkms der Katastrophe fuhren. Ein wirklicher Künstler
petfahrt»Niemals so! Der beginnt seine Erzählung kurz vor
EbkemEnde, Und alles, was der Leser oder Hörer zum Ver-
Itcklepder Kataltxophenoch wissen muß, sagt er als Vor-
klefchlchteUUMiffalligi·n die Darstellung des letzten Teiles

einsDieUmstandlichkeitund Weitschweifigkeit mittelmäßiger
seistgsxhnteäissszkålrexhtdstsäooft l.kilsLangeweile vom LdeferUn«

konoseixchtgiåhAufclåausderJagdleikijijgflstenFallen auf em·

. : re ün tler be innt
·

’

u o ne

Fon TIERde «EsltieichczkatktåleFerchLgxlhrcekr. -.- , eine nterr·chtsst«ndeohne Ü -

blick auf die voraufgegangene Und
I U

.

.

»
.. langabe der

neuen eroffnen zu dursen, So
ohne klare Zle

st ·scheArt auch gemeint war, sie war aus
gut dlefe sschulmelsen

-
«

n u e r vom

xllslgrliggsderinnertaussYisTkosdTiTkisHei-Eis
« «

am o a
,

. ·

«

Man zeige mir nur eine einzigeffDiuschon Im Kmde voraus
«

. tu ’e dem
Sinne nach etwa beginnt: Nachdgtig Vågjkkkärtzsxslernin

meinerletzten Novelle eine Geschi te an "i en
Jievolutimi erzählt habe, will ich meiåekikrnfxicitxåogIe

versukhemein Bild aus der napoleonischen Epoche zu malen.
. .Oelbst gefälligere Einleitungen älterer Dichter (Es war
in einer dunklen Nacht des Februar 1726, als ein junger
Mgnni - -)»vermeidet der moderne Künstler durchaus. Er
springt mit seinem Leser sofort mitten in die HandlungbMeIU, manchmalsogar mitten in ein Gesprächund läßt auf
den ersten Seiten seine Leser völlig und ganz absichtlich im

unklaren daruber, um was es sich eigentlich in der betreffenden
Dlchcsunghandelt. Dadurch erzeugt er todsicher von Anfang
an Jnteresse und Spannungh

wenn er Erfolg haben will.

chtixn ausgeht, der nehme»
.

-

«

alt-und
«

- 4. Das ganze Geheimnis der spannenden Erzählung
beruht ja im Grunde darin, klug zu verschweigen-Was der

Leser zum Verständnis eigentlich schon wissen mußte. Von

manchem Schundfchriftsteller ließe sich lernen,· durch welche
— allerdings durchaus nicht immer einwandfreien Mittel. -——

der Leser in Atem und Spannung gehalten werden kann.

Auch der Schundschriftsteller muß nämlich was Dimen-
Das muß man ehrlichzugeben,

ohne damit die angewandten Mittel gutzuheißen.
5i Je jünger die Kinder sind, umso breiter und aus-

führlicher muß unsere Darstellung sein. Wer· in unterricht-
licher und erziehlicher Absicht zu Kindern spricht, erzahlt ia

nicht etwa eine Geschichte (z. B. eine HebelscheErzahlung),
um die Kinder nur zu unterhalten. Er will auch unausge-
spWcheU belehren und bessern, will den Kindern fneue Ein-

sichten vermitteln. Dann muß dem Erzahler»naturlichauch
daran liegen, daß die Kinder gespannt zuhoren und mit

eigenen Gedanken das Erzählte begleiten.«Dazu muß das

Kind das Erzählte Satz für Satz in sich in Bilder umwandeln.
Das ist aber wieder nur möglich, wenn die schwache innere
Anschauungskraft durch die Art und Weise der Erzahlung
geweckt und ständig gestärkt wird. Die Erfahrung zeigt, daß,
je jüngst die Kinder sind, sie um so leichter·mitihren eigenen
Gedanken vom Erzähler abirren. Jrgendein nur ungewohn-
Iicher Ausdruck, ein nur halb oder ganzlich mißverstandenes
Wort wird ihnen schon zu einer Fußangel Lucken»zwischen
zwei an« sich ganz logisch zusammenhangendenSatzen ver-

mögen sie noch nicht zu überspringen. Die Kinder kommen
in solchen z ällen einfach nicht.mit. So fangen sie in ihre-r
inneren No an, selbst Brücken zwischen den einzelnen Sätzen
der gehörten Erzählung zu bauen und —- schon haben sie
den Fadenverlorenl Wer das bedenkt, wird bei der Aus-

arbeitung einer Erzählung, die er Acht- bis Zehnjährigen zu
bieten hat, ausführlicher zu verfahren haben. Manche-Einzel-
heiten, die für Zwölf- bis Vierzehnjährige Selbstverständlich-
keiten sind, die der Lehrer nicht mehr auszusprechen braucht,
müssen Acht- bis Zehnjährigen aus psychologischenGründen
noch gesagt werden· Man darf sie einfach nicht unter-

schlagen.
Damit hängt etwas anderes zusammen, was ebenfalls

ungemein wichtig ist. Nähere dich in deiner Darstellungs-
weise möglichst der des Kindes! Man braucht nach meinen

Erfahrungen nicht so weit. u gehen wie-s etwa Berthold Otto,
der durch die strenge For erung nach Altersmundart lang-
weilig und fade und für die Kinder selber ungenießbar wird,
aber es gilt doch in seinem Stil (Vermeidung aller kompli-
zierten Satzgebilde!), in der Wahl der Ausdrücke (strenge
Beachtung des kindlichen Wortschatzes, Vermeidung aller dem
Kinde nach ungewohnten Wendungen und Worte und strenge

·

Vermeidung des »Buchdeutsches« in- jeder Form) sich der
kindlichen Sprache und Ausdrucksweise anzunähern.

. Wer nach dieserfRichtung noch unsicher ist, sich daher
noch Kindesgemaßheitder eigenen Darstellung erwerben
muß, kann das auf keine Weise besser erreichen als dadurch,
daß.er sich»vielvon den Kindern selber in freier, ungebundener
Weiseerzählenläßt. Dadurch schärft sich das Ohr am besten
fur die Eigenheiten der Sprache des Kindes.

6. Wenn viele Erwachsene Kindern etwa eine Rosegger-
sche Erzählung vortragen und hinterher die Geschichte mit
den Kindern »besprechen«, sie also erziehlich auszuwerten
versuchen, glaube-n sie meistens auch ihr Thema wirklich
erschofpfenzu müssen. Sie sind dann nicht eher zufrieden,
als bis nach allen Seiten hin die Frage, um die es ihnen
zu tun war»,klargestellt ist. Dieses Verlangen nach Abrundung,
nach erschopfender Behandlung, das für den Erwachsenen
ganz natürlich »und selbstverständlich ist, stößt aber beim
Kinde oft auf inneren passiven Widerstand. Erst in vor-

gerückteremAlter zeigt das Kind auch Verständnis für der
artige logischeGesichtspunkte Ein wichtiges Stück der Dar-
bietung einer. passenden Geschichte und ihrer nachfolgenden-
Behandlung ist daher das rechtzeitige Abbrechen des Unter-
richtes. Nur»durch-Erfahrung und sorgfältige Beobachtung
der vor uns sitzenden Kinder gewinnt man ein Auge dafür-
wann die Grenze der Aufnahmefähigkeit fast erreicht ist«
Manche an sich gute Erzählung wurde schon unbewußt durch
eine nachfolgende Behandlung, die den Gedankengehalt der

Geschichte«vollund. ganz zum Verständnis bringen wollte,
i»nihrer Wirkung wieder ruiniert. Gerade dem Kinde gegen-
uber kommt der Erwachsene leicht in Versuchung, sein Thema
zu zerre«den. Jnstinktiv soll man zu erfühlen versuchen-
ob die Kinder noch mehr an Stoff vertragen. Jede, wenn

auch halb versteckte Unruhe, unwillkürliche Bewegungen, das
Abirren der Augen usw. deuten uns an, wann wir schleunigst
halt zu machen haben. --

"
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Bekanntmachungs
des Ministers W. R. i o. P. vom 9. November1932 über die Veröffentlichung eines einheitlichen Textes

des Gesetzes vom l. Juli 1926 über die Dienstverhältnisse der Lehrer.
(A:bdruck vom Dz. U. R.

Auf Grund des Gesetzes 2, Art. 3, einer Verordnung
des Staatspräsidenten vom 21. Oktober 1932 in Sachen der
Abänderung des Gesetzes vom 1. Juli 1926 über die Dienst-
verhältnisse der Lehrer (Dz. U. R. P. Nr. 91, Pos. 773) gebe
ich den Text des Gesetzes vom 1. Juli 1926 über die Dienst-
verhältnisse der Lehrer (Dz. U. R. P. Nr. 9«2,Pos. 530) be-

kannt im Wortlaut, welch-er vom 1. November 1932 ver-
pflichtet, unter Berücksichtigung der Abänderungen, welche
durch die Verordnung des Staatspräsidenten vom 15. Juli
1927 (Dz. U. R. P. Nr. 67, Pos. 592) und vom- 21. Oktober

P. vom 29. November 1932 Nr. 104, Pos. 873.)
1932 (Dz. U. R. P. Nr. 91, Pos. 77«:3)eingeführt sind, unter
gleichzeitiger Anwendung einer neuen Numeration der
Artikel sowie bei Anführung der Artikel und Abschnitte.

(——)Minister siir Religionsbekenntnisse und öffent- s.

liche Aufklärung:
J. Jedrzejewicz.

Anlage zu der Bekanntmachung des Ministers W. R.

i 0. P. vom 9. November 1932 (Pos. 873).

Das Gefetzvom l. Juli 1926 über die Dienstverhältnifseder Lehrer.
Abschnitt I.

Einleitungsbestimniungen.
Art. 1. Diese Gesetzesvorschriften finden ihre An-

wendung auf Lehrer der staatlichen und öffentlichen
Schulen, die dem Minister W. n. i 0.« P. unterstellt sind
mit Ausnahme der Lehrer der akademischen Schulen und

der Schulen, die den akademischen Schulen gleichgeordnet
sind.

Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen dagegen
nicht Personen, die ihren Lehrerdienft auf Grund einer

Vereinbarung ausüben (kontraktmäßige Lehrers Die

Grundsätze der Vereinbarungen für Lehrers diese-r
Kategorie bestimmt ein-e Verordnung des Ministers.

sten Vorschriften dieses Gesetzes, das von Lehrern
spricht, unterliegen gleichfalls Erzieherinnen in Kinder-
heimen, Schulinstruktoren und -Assistenten, sowie Schul-
direktoren und -Leiter, wenn es dieses Gesetz nicht and-ers
vorsieht

Unter Lehrern muß man auch verstehen Lehrerinrrerm
Assistentinnen und Jnstruktorinnesn; unter Direktoren und-

Leitern auch Vorssteheriniren und Leiterinnen.
· ·

Art. 2. Das Dienstverhältnis der Lehrer, die diesem
Gesetz unterliegen, hat öffentlich-rechtlichemCharakterund
kann abgeändert, suspendiert oder aufgelöft werden »aus-
schließlich unter Anwendung der Vorschriften des öffent-
lichen Rechtes und besonders der Bestimmungen sdieses
Gesetzes-.

«

Abschnitt lI.

Das Entstehen des Dienstverhältnisses
Die seste Anstellung.

-Art. Z. Das Dienstverhältnis- eines Lehrers entsteht
durch seine Ernennung mit dem Augenblick der Behän-
digung des Ernennungsschreibens. Jn dem Ernennungs-
schreiben wird die Stellung.,»-Schule, Ortschaft, der Amts-
titel, die Normen der Dienstbesoldung sowie die Behörde

genaZnhftliefilii.lr)itelcl)erfichllderhCsknanntezwecks Tribernahme
der ien p en zu me en a-.

«

Die Lehrerernennt der Minister W, R.»1 O. P. oder

auch eine von ihm dazu ermächtigte -Schulbehorde. v »

Art. 4. Als Lehrer darf ein polnischer Staatsburger
mit unbescholtener Vergangenheit ernannt werden, der die
Befähigung zu Rechtshandlungen befitztvund Belege bei-
bringen kann, die seine Berufsaualifikationen· sur die in

Frage stehende Kategorie von Schulen nachweisen, der dem
Berufe entsprechende körperliche Eignungsen besitzt und die
politische Sprache in Wort und Schrift sehlerfrei be-

her·rschst.»·
sRellansslehrer müssen, außer den im vorstehenden

Absatz angefuhrten Bedingungen, noch die Erlaubnis ihrer
geistlichen Behvrde besitzen- wenn die entsprechenden kirch-
lichen ·oder bekenntnismäßigen Vorschriften solche erfordern.

Nicht ernannt werden dürfen Personen, die für zum

Schaden des Staates ausgeübte Tätigkeit, für Vergehen-
die aus« Gewinnsucht oder gegen die öffentliche Sittlichkeit
begangen worden sind, gerichtlich bestraft wurden.

Art. «5. Eine Person, gegen welche ein strafgerichtliches

Fäfåhtregiärfetilnchtktonkugs-oder Entmündigungsverfahren
-

- i —

.

Verfåhketäschngefbtzum
ehrer ernannt werden, solange das

j, r s . ie Berufs uali ika ’o
' «

Befahigungen,»denen diquansfdidåttejnetsürspglrsgoeæeerrlblxhreutsentsprechen mussen, bestimmen besondere Vorschriften.
»

Besondere Vorschriften bestimmen auch, in welchen
Fallen Personen, die Berufsaualifikationen, so für die ent-

sprechende Kategorie von Schulen erforderlich nicht
besitzen, zu Lehrern ernannt werden können.

Art. 7. Bei Aufnahme in das Lehramt ist die Erlaub-
nis des Ministers erforderlich, wenn der Kandidat: «

ap) das 40. Lebensjahr beendet und unmittelbar vorher
nicht in der Schularbeit oder im Staatsdienste ge-

standen hat;
b) gerichtlich bestraft war oder aus dem Staatsdienste

(Verivaltungs- oder Selbstverwaltungsdienste) aus-

gestoßen worden ist.
Art. 8. Der Lehrer kann fest oder einstweilig angestellt

sein. Der Lehrer wird fest angestellt mit dem Augenblick-
in welchem er folgenden drei Bedingungen entspricht:

1.

iiigrleitJahreununterbrochener Lehrtätigkeit besitzt
r . 9 ;

die für die betreffende Schulkategorie vorgeschriebenen
Berufsaualifikationen besitzt;

· »

Z. in der Zeit seines Dienstes zuletzt eine mindestens

genügendä»B·eur-teilungseiner Arbeit erhalten
Unter Leh atigkeit, die zur feste-n -Anstelluteg«erforsde i

lich ist, ist die Arbeit in staatlichen und öffentlichen Schulen,
sowie Privatschulen »mit vollen oder nicht vollen Rechten
der Staats- oder öffentlichen Schulen, zu verstehen.

Von der Lehrtätigkeit in staatlichen und öffentlichen
Schulen in der Eigenschaft eines kontraktmäßigen Lehrers,
werden nur solche Zeitabschnitte berücksichtigt, in welchen
der Lehrer zum mindessten 14 Stunden wöchentlich unter-

richtet hat.
·

·

«

Von der Lehrtätigkeit an Privatfchulen, welche die

ohesnserwähnten Rechte besitzen, werden bei der festen An-

stellung nur zwei Jahre berücksichtigt, sofern der Lehrer
mindestens 14 Stunden wöchentlich unterrichtet hat. ·Jn
Fällen, die Berücksichtigung verdienen, kann der Minister
auch ein drittes Jahr der Lehrtätigkeit an diesen Schulen
in Anrechnung bringen. r-

»

»

Von der Lsehrtäti keit an Privatschulen, die keine Rechte
besitzen, kann sder M nistet in Ausnahmefällen Dienstjahre
unter denselben Bedingung-en in Anriechnung.hkkngeu.

Ein fest angestellter Lehrer erhält das Dekret seiner
festen Anstellung im Laufe dreier Monate vom Augenblick
seiner festen Anstellung ab.

. Ein· feft»angestellter Lehrer, der Hochschulbildung mit

vorschriftsmaßigabschließendenPrüfungen besitzt, erhält
nach dreifahriger Amtstatigkeit als fest angestellter Lehrer
den Titel ,,-Pr0sessvr«.»

Art. 9. Unter etner dreijährigen ununterbrochenen
Lehrtätigkeit (Art: S) Wird ein Zeitabschnitt, in welchem
tatsächlich die Dienstpflichten an einer Schule ausgeübt
wurden- Ver"standen··»Als Unterbrechung in dieser tatsäch-
lich ausgesubtzen Dienstpflicht werden unterbrechungen aus

Krankheitsgrunden sowie Beurlaubungen nicht gerechnet-
wenn ihre Gesamtsumme nicht über zwei Monate dauerten.

Im Falle, wenn der Lehrer Unterbrechungen gehabt, welche
in ihrer Gesamtsumme länger als zwei»Monategedauert,
wird der dreijährige Zeitabschnitt Umspdteden zweimonat-

lichen Zeitabschnitt überschreitende Frist verlangert.
Art. 10. Die im Staatsdienste auf Grund des Art. 8

erworbenen Rechte stehen im Prinzip einem fest angestellten
Lehrer, der den Schuldisenst verließ- und erneut in den-

s) Wir geben unseren Mitgliedern das nunmehr verbindliche

Gesetz über die Dienstverhältnjffeder Lehrer bekannt. Die Aug-
fiihrungzbestimmungen dazu sind noch nicht erschienen; hoffentlich
werden sie einige in diesem Gesetz enthaltene Harten mildern.
Die übersetzuna ist nach dem Dziennik Urzedowy Nr. 8,
rol: XV, 1. 12. 1932, angefertigt.

sind,

ha

O
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«

t, nicht zu. Doch kann der Minister ihm

deilelsgllbeäiiuuiligkikedherrzuerkennen unter Berücksichtigung der

Gründe, aus welchen der Lehrer den Schuldienst verließ,
und die Weise, wie er es tat.

.
e nennung der Lehrer zu fest angestellten

in låteIinxfgfrsowieder Direktoren und Leiter von

Schulen erfolgt auf Grund einer ·Ausschreibung.
"

Jede neueröffnete oder erledigte feste Lehreranstellung
oder jede Stellung eines«Direktors oder »-Schulleiters,
sofern sie nicht auf dem«Dienst- oder Disziplinarwege be-

setzt wird, wird ausgeschrieben:
. «

n) die Stellungen der Direktoren und Schulleiter in

einer- Frist von 30 Tagen;
v « .

b) der Lehrer —- spätestens im Laufe·dreier Monate.
Die Fristen laufen von der Neueröffnung oder der

Erledigung der Stellungen ab. ,
»

s

Auf feste Lehrerstellen durch Ausschreibung dursen nur

angestellte Lehrer» ernannt werden (Art. 8).
·

Stellungen und Amter«, die ausgeschrieben wurden, sind
nicht vor dem Entscheid der Ausfchreibung sur dauernd an

solche Personen zu vergeben, die aus· dem Dienftwege oder

ans eigenen Antrag versetzt worden sind.
.

,
»

Bei Hebung des Organisationsgrades einer Bolksschule
von dem ersten Grade auf einen höheren oder der Ver-

einigung mehrerer Schulen des ersten --Grad-ess zu einer
Schule höheren Graides, ist der Leiterposten auszuschreisbew

Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine An-
wendung auf Geistliche als Lehrer der katholischen Religion.

Art. 12. Leiter einer Volksschule zweiten oder dritten

Grabes kann ein Lehrer nicht früher werden, als nach
einer zweijährigen Lehrtätigkeit in der Eigenschaft eines

fest angestellten Lehrers.
«

· »

Direktor ein-er mittleren Schule kann ein fest .an-
aestellter Lehrer nicht eher als nach einer achtsahrigen
Lehrtätigkeit werden« « »

Zum Direktor einerBerussschule kann der·Minister
einen hervorragende-n Fachmann ernennen, der keine Lehr-

sest

tätigkeit hinter sich hat, »wenn« dieser Kandidat eine
mindestens fünfjährige Berufspraxis besitzt.

» ·

Zum Direktor einer staatlichen, mittleren, allgemein-
bildenbenssSchuleskann .der Minister W. R. i 0. P. einen
hervorragenden·" Leit· seiner- v -

-

, nn
dieser auch noch keieäeLehrtåtzgkättfkhkikeeeikitxernkskgatlikchen
Schule nachweisen kann, sofern er lWiens Bedingungen des
Art. 8 entspricht und ein-e achtjährige Lehrtätigkeit besitzt;

Der Direktor einer Schule, der sein Amt auf die in

Abs. 3 und 4 dieses Artikels erwähnte Art» übernommen-
Has, erhält seine Anstellung nach einer dresisahrigen Tätig-
keit in seiner Eigenschaft als Direktor bei gleichzeitigem
Zutreffen der ubrigen Bedingungen, die in Art. 8 näher
bezeichnet sind.

« »

Art. 13. Die ;u«bernahme des Dienstes im Falle einer
Ernennung aus Grund des Art. 3 oder des dritten und
vierten Absatzes des Art.«12,muß an dem von» der Bie-
lzdrde bestimmten Tage erfolgen, und wenn kein Tag hier-
iufr bestimmt wurde, im Laufe von 15 Tagen nach
Einhandigung der Ernennungsurkunde.

Zwecks Ubernahme eines Dienstes hat der Lehrer sich
bei feinem unmitt «l .

«

dann auf
e baren Vorgesetzten zu melden, welcher

antrittes vermerkt.
Falls die Meldun im vov

’

-·
.

«
-

erfolgt, verliert die csjcitinennunrgeschrlebenenTyermme nicht
. . g (Absatz 1) ihre Gültigkeit,wenn der fErnansnte im Lau e

«
-

Verzäigfnlijhtsgsriftlijchfrechtffestsxtweiteren15 Tagen seinen

r s « er «e«UtWeilig an et rer leitet bei
libernahme des Amtes das DiekiisxgeellltöebnkskJder ffestan-
gestellte Lehrer bei der festen Anstellung den D-ienst-eid.

»

Den Wortlaut des Gelobnsisses bzm dess Eides bestimmt
aus dem Verordnungswege der Minister

·

Dass Datum der Leistung des Gelöbnissesbzw. des
Eides ver-merkt die Behörde aus der Exnennungsurkundeund

LlkefnlAnstegnngådekrek
.

r. 5. er ermin, von welchem O «en«talt-er
gerechnet wird, falls der Dienst nicht unteFFFochIZnwurde-
iit der aus der ersten Ernesnnungsurkunde vermerkte
Termm ohne Rücksicht auf die Kategorie der Schule» Oder
—

im Falle des Fehlens dieser Bezeichnung — der Tag des
tatmchllchesn Dienstantritts.

»

» ,J11·tFalle eines unmittelbaren Ubergaings zur Lehr-
tqtlgkeitaus dem staatlichen Zivildienste, über welchen sich
diesesGesetz nicht erstreckt, oder vom Militärdienstse, wird
das Dienst-alter — falls das vorliegende Gesetz nicht anders

der Ernennungsurkunde das Datum des Amts-
«

bestimmt —- vom Tage der Befreiung von den fruheren

Dienstpflichten an gerechnet.
.

·

dWenn die Lehrtätigkeit unterbrochen war, fv Iplkd OF
Termin, von welchem das Dienstalter gerechnet wird, der

Termin- sein« der in der ersten Ernennungsurkundenach
der Unterbrechung genannt ist — sbei Fehlen dieser Be-
zeichnung — der Tag des tatsächlichen Dienstantritts im

letzten Zeitabschnitt.
· ·

Die vor der Unterbrechung im Lehrerdienste zugebriachte
Zeit kann der Minister voll oder teilweise zum Dienstalter
hinzurechnen. «·«. »

Die Zeit der kontraktmäßigen Lehrtätigkeit, während
deren Ausübung der Lehrer seine Ernennungsurkunde er-

hielt, wird voll zum Dienstalter hinzugerechnet mit allen
Ferienunterbrechungen, die unmittelbar an »denArbeits-

zeitraum anschließen, wenn der kontraktmafzige Lehrer
mindestens 14 Stunden wöchentlich unterrichtet hat.

» .

Einen Zeitabschnitt, in welchem der «kontraktmaßige
Lehrer weniger als 14 Stunden wöchentlichunterrichtet
hat, sowie die unterbrochene kontraktmafzige Dienstzeit,
kann der Minister teilweise oder voll dem Dienstalter
hinzurechnen.

» . » «

Die Bestimmungen der Absatze: vier, funf und sechs
dieses Artikels finden keine Anwendung bei Errechnung
des zur Pensionierung berechtigenden Dienstalter-s.

Den Lehrern von Berufsfächern in beruflichen Schulen
kann der zuständige Minister im Einvernehmen mit dem

Finanzmiiiister die Arbeitszeit im Berufe, auch außerhalb
der Lehrtätigkeit, oder den Staatsdienst außerhalb der
Lehrtätigkeit teilweise oder voll zum Dienstalter hinzu-
rechnen, wenn diese Tätigkeit außer dem Schuldienste den
Lehrer zu seiner späteren Lehrtätigkeit vorbereitete.

Der Termin, von welchem im Sinne dieses Gesetzes
das Dienstalter eines fest angestellten Lehrers gerechnet

gird,»
ist« der im Dekret der festen Anstellung genannte

ermin.

Art. 1.6. Jm Falle einer Rückkehr zum Sschuldienste
aus dem Dienste in den Institutionen der Schulverwaltung
wird die Dauer des Dienstes in der Schulverivaltung zur

Arbeitszeit im Schuldienste hinzugerechuet
«

Abschnitt III.

, Die Dienstliste .

Art. 17. Für jjeden Lehrer führt« die Schulbehörde eine
Dienstliste, in welche alle die Dienstlaufbahn des Lehrers
betreffenden wesentlichen Daten eingetragen werden.

Bei der erstmaligen Ubernahme eines Dienstes hinter-
legt der Lehrer bei seiner Behörde sämtliche zur Aus-
fullung·derDienstliste erforderlichen Personalakten und ist
im weiteren Verlaufe seines Dienstes verpflichtet, alle
Urkundenuber eingetreten-e Veränderungen, die nicht aus-
Berfugungen»derBehörde hervorgegangen sind, vorzulegen.
»Die Bsehorde behält sbei ihren amtlichen Akten Ab-

schriftewder vorgelegten Urkunde-n, die Urkunden selbst
werden ihrem Besitzer zurückgegeben

Der Lehrer ist berechtigt seine Dienstliste einzusehen,
daraus Abschristen anzufertigen und Reklamationens ein-
zubringsen -

Das Muster der Dienstliste, sowie die genauen Vor-

schriften betreffs der Ausfüllung unds Führung derselben-
bestimmt der Minister W. R. i 0. P. im Einverständnis
mit dem Präses des Mini-sterrats.

Abschnitt IV.

Beurteiiliingder Arbeit des Lehrers.

einetLllrtEiääjeden
Zähreffitillfrltdie Schulbehörde

.

· ung ogen,, we er äm "e Urt·
"

Eignung desLehrers enthält. ,

) eile aber die

»
Solche Eiginungsurteile werden zum mindesten einmal

im Laufe von zwei Jahren eingetragen.
Ein Eignungsurteil ist das Ergebnis der Gutachten

zweier zur Ausubung der Schulaufsicht berufener Person-en.
»Die Stufen der Eignungsurteile sind folg-ende: gut,

genugends und ungenügend.

« Besondere Vorschriften über die Beurteilung der
Eignung erlaßt der Minister W. R. i o. P. im Einverständ-
nis mit dem Präsess des Minister«rats.
Art.»19. Wenn das Urteil ungenügend lautet, so hat

die Behorsde auf dem Dienstwegie dem Lehrer ein schrift-
liches Gutachtew das die Begründung des Urteils enthält-
zuzustellem in diesem Falle kann der Lehrer binnen
14 Tagen, vom Tage, der aus den Tag der Einhändigung
des Gutachtens folg-t, gerechnet, gegen das ungenügendesp

N-
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Urteil Einspruch erheben bei der Behörde, die derjenigen,
die das Urteil gefällt, übergeorduet ist, jedoch nicht über
dem Kurator des Schulbezirks steht.

Jst-Oberdiesen Einspruch muß binnen drei Monaten ent-

schieden werden, wobei die Schulferien in diesen Zeit-
abschnitt nicht miteingerechnet werden.

A b s ch n i t t v.

Pflichten.

Art. 20. Ein Lehrer ist verpflichtet treu der Republik
zu dienen und in diesem Geiste auch die Jugend zu er-

ziehen, Gesetze und Versügungen, die Pflichten seines Be-
rufs eifrig, gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, mit
ganzer Wirkenskraft und bestem Wissen das Wohl der
Allgemeinheit, besonders auf dem Gebiete der Erziehung
unid Unterweisung der ihm anvertrauten Jugend-, zu er-

streben; zu erfüllen, was diesem Wohle förderlich, und zu
meiden, was ihm schädlich sein könnte.
«Art. 2«1. Bei der Ausübung seiner Bürgerrechte hat

der Lehrer sich immer von den Rücksichten der besonderen
Pflichten, die ihm die Pflege eines öffentlichen Amtes, ins-
besondere das eines Erziehers,, auferlegt, leiten zu lassen»

Im besonderen hat der Lehrer ·den»Unterhalt·eines-
dauernden Anschlusses und» eines eintrachtigen Verhalt-
nisses mit der Eltern-schau seiner Schule anzustreben ohne
Rücksicht aus ihr Bekenntnis, Volkstum, bürgerliche
Stellung und parteipolitische Zugehörigkeit.

Bei der Ausübung des ihm zustehenden Rechtes der
öffentlichen Behandlung von Schulungelegenheiten, Ver-
fügungen und Anordnungen der Schulbehörden, ist der
Lehrer verpflichtet daraus zu achten, das solche sVesprechung
eine rein sachlich-e wäre, und die Form derselben der
Würde der Schulbehörden keinen Abbruch tue.

Ar Der Lehrer ist verpflichtet die dienstlichen
Aufträge seiner Vorgesetzten zu erfüllen, sofern sie den ver-

pflicläztzendendVorgxhriftlennich;tausdrüglichwidersprechen.
en er sent e-» ra a-

Lehriersydem-Wohle«i"ldixhs"
)

enftiegskåidsisprichtvade»

öffentlichen Wohle im allgemeinen, oder er trägt die Merk-

male eines Jrsrtums, sei es hinsichtlich der Tatsachen oder

auch des Rechts, so hat der Lehrer seine Beobachtung der

Behörde, die den Auftrag erteilt,·zur Kenntnis zu geben,
und wenn er trotzdem erneut denselben Austrag erhält, ihn
auszuführen. War der Austrag mündlich erteilt, so kann
er verlangen, daß derselbe ihm schriftlich wiederholt werde.
Jsm Falle, wenn ein-e Rücksprachesmit der Behörde die Un-
aussührbarkeit oder Gegenstandslofigkeit des Auftrages
nach sich ziehen würde, ist der Lehrer verpflichtet ihn aus-
zuführen, sofern hieraus nicht unersetzlicher Schaden droht.
Nach Ausführung solch eines Auftrages hat der Lehrer
jedoch das Recht, von· der Ausführung eines nach seiner
Meinung schädlich-en Auftrages die Behörde davon zu be-
nachrichtigen, welche der Behörde, die den Auftrag erteilt
hat, unmittelbar übergeordnet ist.

- Art. 23. Schreiben
»

Angelegenheiten, die das Dienstverhaltnis betreffen, hat der

Lehrer durch Vermittlung seines unmittelbaren Vor-

-e e ten vor ulegsen.
· » · · ·g f tzArt24.zDer Lehrer ist verpflichtetStillschweigen zu

bewahren über alle Angelegenheiten-, von denen er dank
seiner amtlichen Stellung Kenntnis erhalten hat-· sofern
diese Angelegenheiten ausdrücklich »als pertraullch be-

zeichnet worden sind, oder sofern das offentliche Wohl, oder

ander-e dienstliche Rücksichten, oder die Belange der

Schüler oder ihrer Eltern es erfordern. -· Insbesondere
aber hat der Lehrer Stillschweigen zu bewahren uber den

Verlauf der Vertatungen der Pädagogischen Korperschaften
Rad ped-igogicznych —- vollsen oder klafseniveisen·).

Der Lehrer ist gegen jedermann, dem er· nicht ver-

pflichtet ist dienstlich von diesen Sachen Mitteilung zu

mfchtzm zum Stillschweigen verpflichtet, wenn ihn die zu-
standige Behörde nicht etwa in einem besonderen Falle
von der Schweigepflichtentbindet.

.

Diese Psltcht-«Stillschweigenzu bewahren, besteht sowohl
wahrend des·aktiven Dienste-s, wie auch nach ’titberführungin den inaktiven, den außerdienstlichen Zustand und im
Ruhestande,»iaauch wenn das Dienstverhältnis aus irgend
WelcleGLEUUIZUggtråstworden ist.

. er erer it ve
«

,

·

Ausübung seiner DienstpflichtenrYischtäLchfonoßheäTIEREij
die Würde ·de·sLehrerstandseszu wahren, sich immer gemäß
der Aintsdisziplins zu verhalten und alles das zu meiden,

Usbexzezxgyyg »des. « nach-»Ehesch1;ießngs»det
—

«

tsbems sstattensd « - «

"

der Regel sein sechswöchentlicher Urlaub zu.

in dienstlichen und persönlichem heit eines Lehreps·-Mß

.Wiederherstellung bedarf,

gerechtfertigten

was die Würde und das Vertrauen, die der Lehrerstand
erfordert, hinabziehen könnte. .

Jnsbesondere«:
»

1. Darf der Lehrer Geschenke weder fordern noch au-

nehmen oder Vorteile, die ihm direkt oder indirekt im
Zusammenhang mit der Ausübung seiner Dienstpflicht oder
Amtes angeboten- werden.

,

2. Der Lehrer darf keine solche Nebenbefchäftigung
treiben, die ihn in der Ausübung seiner Lehrerpflichten
behindern könnte, die der Würde des Lehrerstandes nicht
entspricht oder-die begründete Annahme der Parteilichkeit
oder des Eigennutzes rechtfertigen könnte.

Der Lehrer darf keine Nebenbeschäftigung, die ihm
irgend welchen materiellen Nutzen bringt, ohne die Erlaub-
nis des Ministers oder der dazu bevollmächtigten Behörde,
annehmen. .

»

3.Der? Lehrer darf keinen Verbindungen beitreten
und keine Vereinbarungen eingehen, die den gehörigen
Gang des Staatsapparates oder die normale Erfüllung
seiner Lehrerpflichten stören könnten.

4. Ohne Erlaubnis der· Behörde darf der Lehrer keiner
ausländischen Vereinigung angehören-»

Auch nach der Zwberführung in «den inaktiven- oder
außerdienstlichen Zustand muß sich der Lehrer so betragen,
daß er die Würde feines Standes nicht verletze.

Art. 26. Der Lehrer hat seinen ständigen Tienstort so
zu wählen, daß er allen seinen Dienstpflichten pünktlich
nach-kommen kann.

·

Er hat seinem unmittelbaren Vorgesetzten die Anschriit
feiner Wohnung anzugeben und jeden Wechsel derselben
zu melden. Dasselbe bezieht sich auch auf seinen Aus-
enthalt außerhalb seines ständigen Wohnsitzes, wenn der

Lehrer dort länger als zwei Wochen weilt. Der· Lehrer
im inaktiven oder außerdienstlichen Zustande hat seine An-

schrift der Behörde anzugeben, welcher er zuletzt unter-
stellt war.

«

Art. 27. Der Lehrer ist verpflichtet, spätestens 14 Tage
si-

XAiEtg28«. Der Lehrerist verpflichtet- seinein unmittel-«
baren Vorgesetzten möglichst bald von jeglichem Hindernis,
welches ihn in der Ausübung seiner Dienstpflichten
hindert, Meldung zuerstatten unter Angabe, wie lange
voraussichtlich dieses Hindernis bestehen wird.

·

Die Behörde kann entsprechende Beweise für das Vork
handensein des Hindernisses verlangen und

—·· ·wenn es

Krankheit sein sollte — eine entsprechende Bescheinigung des

behandelnden Arztes zur Kenntnis nehmen oder eine amt-

liche Untersuchung durch einen Arzt von Amts wegen oder

eine Arztekommission anordnen
· ·

Für die Zeit des Wochenbettes steht der Lehrerin in

Ein längerer
Urlaub muß auf Grund einer dienstlichen ärztlichen Be-

scheinigung erteilt werden.
·

»

Eine dienstliche ärztliche Vescheinigung über die Krank-
für die Anordnung der Be örde

von entscheidender Bedeutung sein.-
- ih

Das Fehlen einer Lehrerin im Dienste, wenn "es durch
das Wochenbett· begründet· ist, zieht keinerlei Ver-
änderungen in ihren dienstlichenBerechtigungen nach sich.

Ein Lehrer- de»rkrankheitshalber länger als ein Jahr
seinen Dienst Verfaumt- kann auf Verfügung der Behörde
aus seiner Stellxmg entlassen-werden, wobei unter Um-

ständen die Beltlmxtmngen des Pensionsgesetzes in An-

wendung kommen konnen.
Wenn der Gefundheitszustand eines Lehrers-» der einer

» ,
eine Erfüllung seiner Dienst-

pflichten nichtunmogluh macht, so darf der Lehrer sich de;;Ausübung. seines- Amtes nur auf Grund eines Urlaub
sentziehens Em» Utrag aus solch einen Urlaub muß binnen

3i0 Tagen geprqu und erledigt werde-n.
«

» .

ür die, Utl einer willkürlich-en- ungerechtfertigten
Abwesenheit im Dienste wird dem Lehrer das Gehalt ent-

o en.
·z gDas schon ausgezahlte Gehalt muß bei

Gehaltszahlung» in Abzug gebracht werden.
kann die «ehordegegen den Lehrer ein

verfahren anstrengen. .

· · · ·

Jm Falle, daß der Lehrer durch die»D·iszthMar-
kommission von dem Vorwurf eines willkürlichen, un-

Dienstversäumnisses freigesprochen wird-
muß das ihm in Abzug gebrachte Gehalt an ihn zuruckk
gezahlt werden. «

der nächsten
Außerdem

Dis ziplinar--

dapssx «
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29. Die Stundenzahl sowie der anderen Pflicht-
Art

der Schule normieren
mäßige-n Beschäftigungen

m

besogldneräskieikschukfdtezeiertagenist der Lehrer»g.rundssatzgka
frei von Dienstgeschäften« Der Mimster Ulqu »Um es
sondere Verordnung, die bestimmt, ·-in«welchen Fallen ubn-
Mche Lehrer verpflichtet sind, Schulgottessdienste zu e-

suchen oder Elterukonferenzen abzuhalten, wenn es nicht

möglich sein sollte, solche an Wochentagen einzuberufeii.
Art. 30. Mit Rücksicht auf den Zweck, das Dienst-alter,

die besonderen Bedingungen des Unterrichts oder diievbe-
sonderen persönlichen Umstände, kann die vom Minister
hierzu ermächtigte Behörde- sei es von Amts ivegen oder

auf besonderen Antrag, einem Lehrer die Stundenzahl oder

sein-er übrigen pflichtmäßigen Beschäftigung in der Schule
herabsetzen (Art. 29s.

»
f

.
«

Jn diesem Falle darf der »Lehrer jedoch keine Be-
einträchtigung feines Gehalts, noch feiner Dienstrechte
erfahren.

v »
» · » » »

Art. 31. Jm Bedarfsfalle kann die Behorde einem
Lehrer, der etatsniässig einer Schule angehört, gleichzeitig
die Ausübung von Pflichten auch in einer anderen Schule
übertragen jedoch in beiden Schulen insgesamt die ent-
sprechend normierte Stundenzahl, von der im ersten Absatz
»das Art. 29 gesprochen wird, nicht überschreitend-, wenn
«—sbeid-esSchulen zu- derselben Kategorie gehören und sich in

derselben OTtschastbefinden.- —

«

( —-

Wenn beide

angehört, seine geringere Stundenzahl verbunden- ist, so
erstreckt sich dieses Maß auch auf die Pflichten des»Lehrers
in der anderen Schule; wenn jedoch mit der Schule, zu

welcher der Lehrer etgtsmäßiggehörh eine höhere Stunden-

zghl verbunden ist, so verpflichtet den Lehrer infder·an-
deren Schule die geringere Stundenzahl, die mit dieser
Schule verbunden ist.

.

««

» , «

Art. 3»2. Das Dienstverhältnis des Lehrers während
der Ausübung des Militärdienstes normiert ein besonderes
Gesetz.

«

Abschnitt VI.

r. «. er e ren« t« see t
-

,

«

,

nennungsurkunde zustehenden sAmgtFelTzhtszüchhrtejnzlfitndTät
das Recht, in seinem Dienstverhältnis»wie«sanch "in- amt-
lichen Bekanntmachungen mit

·
·

zu werden, Diese Titel· sind» folgende: Direktor (Vor-
fteherins- Leiserlmh Presessorlinh Lehrer·(in)»,lReligions-
lehrek(in), Assistent(in), Jnstruktor(1n), Erzieherin in einem
Kinderbeim

·
»

,

Art 34. »Die Besoldung des Lehrers sowie die Normen
fiir die Entschädigungfür außerordentliche Dienstleistungen

übefxtz
die Pslichtstundenzahl hinaus bestimmt ein anderes

Ge e .

» Bei der Bestimmung der Höhe der Befoldung wird das
Dienstalter des-Lehrers welches aus Grund des Art. 15
dieses Gesetzesberechnet wird, berücksichtigt

Ast 30« Dem Lehrer und seinen nächsten Familien-
angehörigen sichert der Staatsschatz gehörige ärztliche Für-spme sowie Heilmittel met e

-
· -

-

sonderes Gesetz Vorsieht
U M Umfange, wie es ein be

die Zkäqkslgxschkifttendeinesbesond
«

»
en ei er Erteilung von en aus

cigatslmittsefkmdie Angelegenheit der Yäxxcåelgehder

Uoknka
en « ekseunkostenbeI Dienstreifem der Versetzungs-Un

Alten-schlleszlichYerKosten für Schulung der Kinder.
,

ein Lehrer steht das Recht ·an Pensions-

bezugkevtzwdes

käuterbfliebenenWitwe Und den Massen —

aus Un wen- un ksai enoersors un ·«2 »F
«

«-

gesptzleå
g g- gemakz dc«. Pensions

rt. 37. Wenn im Falle einer an«
«« '

.
« .

. .steck rankleit
her Lehrer aus Wunschder Behörde sich eiextxlsxkstsidenJer-
klett- sich von seinen kranken Familienangehörigenzu
IIUMCM so hat er das Recht »ausRückerstattungder hier-

durcglnotwendig gewordenen Kosten.

eren Gesetzes regeln auch

Alldere»Personeiizu übertragen-
Und WUWE zur Ungültigkeitserklärung führen.

, Art.39«zDas Lehrergehalt und die Zusatzentfchädigungdes kehrers unterliegt der administrativen Pfänduug sowie
der Opeerng und der gerichtlichen Pfändung nur bis zu

eine«m»Funsteldes Betrages des Lehrergehalts und der
Entschadiguiigx-der zur Auszahlung steht.

ist strengstens untersagt

Schulen verschiedenen Kategorien «»»an-"
gehören, und mit der Schule, welcher der Lehrer etatsmaßig

»

diesem Titel .bezeic"hne-t--
»

- ein Urlaub zur Ordnung
smögensangelegenheiten ununterbrochen
; Monate dauert, so
j Dienstgehalt einzubehalten.

nghalt darf zwei Jahre
z in die Dienstzeit miteingerechnet.

rt. 38. Das Recht aus Gehalt und Entschädigung auf IiiliokiatklichseikUrlaubs werden als Unterbrechungen in der
; r an szei
,Dienstes gerechnet, welche zumindest die Hälfte der Zeit
;betrggen, welche unmittelbar im Urlaub zugebracht wurde.

zWenn die Zieirdestätigen Dienstes eine kürzere Dauer
-ausweist, wird-sie nicht als Unterbrechung des Urlaubs ge-
;rechnet, und die einzelnen Abschnitte des Urlaubs werden«

Art. 40. Als Ausnahme aus obigem, allgevkeinem
Grundsätze (Art. 39s darf das Lehrergehalt und die Zusattzi
entfchädigung der Lehre-r für Alimente bis zu ztpet FUUfe
gerichtlich gesperrt und gepfändet werden, wobei dann die

übrigen drei Fünftel weder gesperrt noch gepfandet Werden

dürfen. »

Bei einem Zusammentreffen der Sperrungen sur
Alimente und andere Forderungen und Schulden- Wlkd

ein Fünftel des Gehalts und der Zusatzentschadigsungstk
Gegenstand der verhältnis-mäßigen Teilung, sowohl fur
Alimente als auch die anderen Forderungen und »Scht·tldeU-
während das zweite Fünftel ausschließlich zu·r Befriedigung
der Alimente bestimmt wird, wenn das erste Funftel bel

dem Zusammentreffen anderer Gläubiger zu derer Be-

sriediguiig nicht ausreichen sollte.
Art. 41. Den Sperrungen und Psandungsen laut Be-

stimmung der Art. 39 und 40 unterliegen in keinem Falle:
as Tagegelder und Reise-gelder für Dienftreifen sowie

Bersetzungsunkoftem
. . »

b) jegliche Unterstützungen und Beihilfen, welche dem

Lehrer außer seinem Dienstgehalt zuerkannst werden,

nämlich: zur eigenen ärztlichen Behandlungoder zur

ärztlichen Behandlung seiner Familienmitglieder, zur

Beerdigung seiner Eltern, Frau oder Kinder, infolge
eines durch höhere Gewalt erlittenen Schadens oder

eines anderen Unglücksfalles,. oder auch anderer

Fälle« die besondere Berücksichtigung verdienens
Art. 42. Die Lehrer, mit Ausnahme der Direktoren

und Leiter, haben das Recht, während der Schulserien sich
von ihrem Wohnort zu entfernen, falls dem keine anderen
Hindernisse im Wege stehen, etwa: Vertretung des
Direktors oder Leiters, Ablegung von Examina u. a.,
wobei sie dann ihrem unmittelbaren Vorgesetzten ihre An-
schrift und jegliche Veränderung derselben mitzuteilen
hab-en, gemäß den Bestimmungen des Art. 26.

Direktoren und Leiter haben nach entsprechender Er-
ledigung der dringenden Angelegenheiten und Amts-
geschäste, falls besondere DienstrücksichtenjhreAnwesenheit
am Dienstorte nicht erfordern, Anrecht ans Urlaub während
der Schulferien mit der Einschränkung, daß ihr Urlaub
während der großen Ferien 5 Tage vor Beginn des neuen

Schuljahres abläuft.
,

Art. 43.« Die Behörde kann jederzeit ein-en beginnen-
den Urlaub fperren oder die Unterbrechung eines schon
begonnenen Urlaubs oder Ferisenaufenthalts anordnen für
eine",8eitspanne- welche unaufschiebbare wichtige Dienstes-rucksichten erfordern. Die Reise, die infolge der Rück-
besrufung notwendig wurde, ist als Dsienftreife zu werten.
«

Art. 44. Wenn infolge einer Anordnung, von welcher
Im porhergehendenArtikel die Rede ist, ein Lehrer in den
Fertetx nicht einmal eine Ruhepause hätte, im Ausmaße,
Yer dieselbe sur Staatsbeamte vorgeschrieben ist, so steht
Ihm das Recht auf einen Ergänzungsurlaub zwecks Er-
holung im»Laufedes Schuljahres zu.

Art. ta. Außer den Ferien kann der Lehrer einen
bezahlten oder unbezahlten Urlaub erhalten:

A) vattckZWWiederherstellung der Gesundheit (Abs. 7,
r .

.

;
. .

b) zwecks Erledigung wichtiger, persönlicher Familien-
und Vermögensangelegsenheitem

c) zwecks»weiterer berufsmäßiger Ausbildung;
di zu wissenschaftlichen und Kulturzwecken.

Art.
·

. Wenn ein Urlaub zur Wiederherstellung der
Gesundheit ohne Unterbrechung länger als. ein Jahr, und

persönlich-er Familien- und Ver-
langer als zwei

Urlaubszeit das

splchenUrlaubs ohne ein Dienst-
nicht überschreiten und wird nicht

ist für die weitere

Die Zeitdauer eines

Der Minister kann bei «

außer-ordentlich wichtig-en
Gründen von den Vorschriften, die oben im Abf. 1 enthalten

; sind, abweichen.
Bei der« Berechnung eines einjährigen, bzw. zwei-

nur diejenigen Zeitabschnitte des tätigen

zusammengezählt.
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Art. 47. Ein fest angestellter Lehrer hat das Recht, in
dcn ersten 20 Dienstjahren einen fünfmonatlichen oder

ausnahmsweise längeren bezahlten Urlaub zwecks weiterer
Berufsbildung zu erhalten.

«

Art. 48. Die stifberschreitung eines Urlaubs ohne ent-
sprechende Rechtfertigung wird als ivillkürliche Unterlassung
des Dienstes betrachtet und zieht Folgen nach sich, wie sie
der Abs. 8 des Art. 28, bzw. der 4. Abf. des Art. 61,
vorsehen.

Art. 49. Mit dem Augenblick der Wahl in eine gesetz-
gebende Körperschaft erhält der Lehrer einen unbezahslten
Urlaub für die Zeit der Dauer seines Mandats.

Die Zeit der Ausübung des Mandats wird dem Dienst-
alter und dem zur Pensionierung berechtigenden Alter
hinzugerechn«et.

Ein Lehrer darf dienstlich nicht zur Verantwortung
gezogen werden für seine Tätigkeit als Mitglied einer
gesetzgebenden Körperschaft. Nach Erlöschen des Mandats
kehrt der Lehrer in sein früheres Amt zurück.

»

Art. 50. Bei der Ausübung seines Amtes dient dem
Lehrer der Schutz des Gesetzes, der den Staatsbeamten nach
dem Strafgesetz zusteht.

Abschnitt VIL

Veränderungen im Dienstverhältnis

Art. 51. Der Lehrer kann jederzeit auf eigenen Antrag
durch die zuständige« Behörde an eine andere Schule ver-

setzt werden.
Wenn nach Auffassung der Schulbehörde die Organi-

sationssrücksichten solches erfordern, so kann der Lehrer an

einedgleichartige Stellung in einer anderen Schule versetzt
wer en.

Der Minister kann einen Lehrer an eine andere Schule
versetzen, wenn dieses das Wohl der Schule erfordert.

Der Lehrer kann in einen Dienst, der anderen Vor-
schriften in demselben staatlichen Verwaltungsgebiet unter-

liegt. nur mitseiner Einwilligung und ohne Herabsetzung
der· Gehaltsgruppwversetzt werden-, wenn der das-ch-

and
,

Vorschriften geregelte Dienst auch die Eigenschat eines

öffentlich-rechtlichen hat. Die Versetzung führt der Minister
oder die von ihm ermächtigte Schulbehörde aus.

»

Die Versetzung eines Geistlichen »als Lehrer der

katholischen Religion erfolgt im Einverständnis mit dem
Diözesan-Bischof, oder —- falls die Schulen in· zwei

Diözesen gelegen sind — im Einverständnis mit den
Bischöfen beider Diözesen.

- Bsei den Versetzungen von Amts wegen oder auf dem
Wege einer Aussschreibung sind dem Lehrer die Umz-ugs-
kosten zu ersetzen in der Höhe, in welcher sie die Be-
soldungsvorschriften vorsehen.

Blei Bersetzungen auf eigenen Antrag kann der Minister
die Umzugskosten voll oder teilweise zuerkennen.

Einer vesrheirateten Lehrerin, welch-e im Falle einer

Versetzung auf dem Dienst- oder Disziplinarwege den Ort
des dauernden Aufenthalts ihres Mannes verlassen mußte,

steht das Recht zu, aus eigenen Antrag sich in den außer-

dienstlichen Zustand versetzen zu lassen. « » »

Der Minister oder die von ihm hierzu ermachtigte
Schulbehörde kann einen Lehre-r mit dessenEinverständnis
zeitweilig einer anderen Schule zuerteilen.

·

«

Art. 52. Zur ’iisbersiedlung ist dem Lehrer em— ent-

sprechender Zeitabschnitt zu bestimmen und denselben zur

entsprechenden Zeit von seinem Dienste zu besre·ien, wobei
nach Möglichkeit feine persönlichen, feine Familie-n-
angelegenheitenunid die der Wegeverbindungen zu beachten
sind. Zwecks tutbernahme der neuen Stellung hat sich der
Lehrer bei seinem unmittelbaren Vorgesetzten zu melden,
welcher das Datum der !Ubern-ahme des Dienstes auf dem
Versetzungssdekret vermerkt.

»Ari. ös. Wenn infolge einer Abänderung der Organi-
sation einer Schule keine Möglichkeit besteht einen fest
angestellten Lehrer weiterhin zu beschäftigen, oder wenn

Verhältnisseemtretem die mit Rücksicht auf das Wohl der

Schule es nicht·gest«atteneinen fest angestellten Lehrer auf
einer seiner Dienststellung entsprechenden Stellung weiter
zu bie«fchaftigsen,so kann ihn der Minister in den inaktiven

SstatålgZersedtzei3. Zsä ren er ganzen eit, in welcher der Le srer i
inaktiven Stand verbleibt, erhält er die volle ihhmzul:
stehende Dienstbesoldung.

Die im inaktiven Stand verbrachte Zeit wird nur zur
Bemessung der Pension .miteingerechnet.

Deutsche Schulzeitiing in Polen.

erei-
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Ein im inaktiven Stand stehender Lehrer kann jeder-
zeit in den aktiven Stand zurückgerufen werden. Wenn
jedoch diese Berufung im Laufe eines halben Jahres, vom

Augenblick seines Uberganges in den inaktiven Stank-,
nicht erfolgt, ist der Lehrer unter Beobachtung der zu-
treffenden Vorschriften des Pensionsgesetzes zu entlassen.

Art. 54. Eine-r verheirateten Lehrerin, die den Antrag
um Versetzung an den Ort, der der ständige Wohnort ihres
Mannes ist, gestellt hat, steht das Recht zu, auf eigenen
Antrags in den außerdienstlichen Stand überzugehen, wenn

ihr Gesuch um Versetzung durch die Behörde nicht berück-
sichtigt wurde. (Art. 51.) .

Art. 55. Eine verheiratete Lehrerin, die sich im außer-
dienstlichen Stand befindet, erhält keine Dienstbesoldung,
und- die Zeit, welche sie im außerdienstlichen Stande ver-

bracht hat, wird weder zum Dienstalter hinzugerechnet, noch
bei der Bemessung der Pension berücksichtigt

Art. 56. Eine Lehrerin im außerdienstlichen Stande
kann jederzeit wieder in den aktiven Dienst berufen wer-

den, entweder wenn sich die Möglichkeit bietet ihr am

ständigen Wohnsitz ihr-es- Mannes eine Dienststellung
anzuweisen, oder wen-n sie sich bereit erklärt eine Stellung
anzunehmen, die sich an einem anderen als dem Wohnsitze
ihres Manne-s befindet.

Wenn jedoch«im Zeitraum von fünf Jahren vom

Augenblick des ubergangs »in ·
den außerdienstlichen

Stand die ver-heiratete Lehrerin nicht wieder eine Dienst-
stellung angenommen hat und auch in dieser Zeit wegen

Unfähigkeit zur Arbeit nicht in den Ruheftand über-
gegangen ist, so ist. das Dienstverhältnis mit ihrzu losen
und ihr eine Abfertigung zuzuerkennen in Höhe von einein
Monastsgehalt ihres vollen letzgehabten Dienstgehaltes fur
jedes volle Jahr, das sie im staatlichen Lehrerdienst zu-

gebracht hat.
’

»
»

.

Art. 57. Zeitweilige Beschäftigungen in der Schill-
verwaltung können einem Lehrer nur mit »dessen·Ein-
verständnis übertragen werden. Bezüglich dieses Dienstes
«,unsterlieg«t-er«den Vorschriften des Gesetzes über den staats-«

«-

Art. 58. Für den

ander-e Abteilung »des Staatsdienstes bedarf
nehmigung der zuständigen Schnlbehörde.

Abschnitt VIII.

Die Lösung des Dienstverhältnisses
Art. 59. Ein fest angestellter Lehrer kann aus dem

Dienst entlassen werden, wenn er in zwei unmittelbar
nacheinander folgenden, in mindestens anderthalbsahrigen
Abständen voneinanderliegsenden Beurteilungen ein un-
genügendes Urteil erhalten hat. Bei der Entlassung wird
dem Lehrer ein Ruhegehalt zuerkannt, bzw. wenn er nicht
pensionsberechtigt ist, eine Abfertigung in der in Abf. 2 des

Art. 62s genannten Höhe.
» .

sMit einem Religionslehrer, dein von der geistlichen
Behörde die Berechtigung zur Erteilung des Religions-
utrterrichts

’

entzogen wurde-
Dienstverhältnis bei gleichzeitigem Wegfall sämtlicher
hiervon abgseleiteter Rechte; der Minister w. R. i o. P.

kann im Einvernehmen mit dem Finanzminister jedoch in

Ausnahmesällendie besondererBerücksichtigungverdienen,
einein Religionslehrer,dem«seitens der geistlichen Behörde
die Berechtigung «zUr Erteilung des Religionsunterrichts
entzogen Wurde- Am Ruhegehalt zuerkennen. wenn solch ein

Lehrer am «Tag«e-an welchem ihm die Berechtigung entzogen
wurde, mindestens 25 Dienstjahre besaß, die fur die

PensionsbereckzklgungnnAnrechnung kommen im Sinne der

Vorschriften Uber dIe Pensionierung der Staatsbeamten.
Das Dienstverhältniseines fest angestellten Lehrers

kann gelött Werden durch freiwilligen Austritt desselben

aus dem Staatsdienste.
·

Das Dienstverhältnis eines zeitweilig angestellten
Lehrers kann gelöst werden« sei es durch einseitige Ver-

fügung der Vehljrdeunter den in diesem Gesetzbezeichneten
Bedingungen- set es durch freiwilligen Austritt des Lehrers
aus dem Staatsdienste

· , .

"

Art. 60. Die Absicht des freiwilligen Austritts aus
dem Dienste hat der Lehrer der zuständigen Behörde schrift-
lich zu melden.

«

» « .
»

Die Lösung des Dienstverhältnisses vollzieht sich durch
Entgegennahme der Meldung über den Dsienstaustritt von

der Behörde, welche den Lehrer ernannt hat.
»

Die Entgegennahme der Meldung über den Dienst-
austritt kann abhängig gemacht werden von einer ent-

der Ge-
Wbergang eines Lehrers in eine·

löst sich dadurch auch . das-

.«

.«-.«ec-·«-M-k-
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r.

- -- -

- ·

«

darüber Art. "·0. Ein Le rer, welcher durch ein rechtskräftig-es
sprechenden Mutsubergab«

der endgulnge Beschluß
Urteil des Strafgerikhtsvernrteilt worden ist, UUtekliegt

. .

« -
·

er
ist jedoch nur in dem Falle UZUzufgxsbietijnåssltskesæchxkng
Lehrer in einer gerichtlichen V ek·

G Fdfch di sich aus
befindet, oder wenn der Lehrer mkt Zz

a

als-He
seinem Dienstverhältnsjs ergaben, im? erzuge sz W chen

Art. 61. Wenn der Lehrer im Laufe von vier o

,d
auf sein-e Meldung über den Dienst-austritt keine-n Befche1

erhalten hat, so gilt die Meldung als entgegengenommen.

Gegen eine bedingte Entgegennahme Pder einen »Aus-
schub der Entgegennahme einer Meldung uber den Dienst-
austritt kann der Lehrer im Laufevon 14 Tugen, gerechnet
vom Tage, an welcheui ihm solch ein Entschesideingehandigt
wurde, eine Beschwerde bei der Behörde einreichem die

unmittelbar übergeordnet ist, welche dann in spateftens
sechs Wochen darüber zu entscheiden hat.

,

Entlassungen erfolgen grundsätzlich mit dem Ende des

Zchuljahress
» » « » » « ·

.

»

Eine willkurliche Versaumnis des Dienstes im Laufe
von vier Wochen wird, wenn es von der Behörde nicht als

gerechtfertigt angesehen wird, als freiwilliger Dienst-
austritt betrachtet und durch einseitige Verfügung der
Behörde bestätigt, die den Lehrer ernannt hat, jedoch nicht
niedriger, als II. Instanz.

. Art. 62. Das Dienstverhältnis eines zeitweilig an-

gestellten Lehrers kann die Behörde jederzeit lösen. -

Wenn solch ein Lehrer länger als ein Jahr ohne Tadel
gedient hat, und es kommen- die Bestimmungen des Art. 94

nicht in Anwendung- so steht ihm eine Asbfertigung in Höhe
von einer letzgehabten vollen Monatsgage fürjedes volle

Jahr, das er«im Stiaatsdienste zugebracht hat, jedoch nicht
über eine fünfmonatliche Monatsgage hin-aus.

Art. 63. Mit einem zeitweilig angestellten Lehrer, der

eine ungenügende Beurteilung erhalten hat, ist das Dienst--
verhältnis unter Anwendung des Abs. 2, Art. 62, zu lösen.

Art. 64. Jn Fällen, die in den Art. 62 und 63 vor-

gesehen find, ist dem Lehrer das Dienstverhältnis mit drei-
monatlicher Frist zu kündigen.

Art. (i.3. Ein Lehrer und seine Familie verlieren alle

Rechte, die aus seinem Dienstverhältnis abgeleitet werden,
wenn:

v-) ein« Lehrer-freiwilli a
' · «

«

b) das DienstvierhälthsIftxägthstgllfknfuåtirtkkitedes
Art. 62 mit Ausnahme der Re te,—di ·

Art. 62 und Art. 94 vorbehaslteteksind;veim Abf. 2 des

c) er aus dem Dienste entfernt wird, falls der Diszipli-
narspruch nicht etwas anderes besagt.

Im Falle eines erneuten Diensteintritts in den Staats-

dzcnst kann der Minister die im vorigen Dienste erworbenen
Rechte wieder herstellen.

Art. 66. Die Ernennung eines Lehrers wird für un-

güktig erklärt und· der Lehrer wird aus dem Dienste ent-
fernt, wenn er seine Ernennung auf Grund falscher oder
ungültiger Dokumente oder ungültiger oder falscher Aus-
sagen ubcr den Besitz von Berufsausalifikationen erlangt
hat, oder es»kommenUmstände ans Tageslicht, die nach den
geltenden Vorschrifteneine Ernennung unmöglich machen.

Den Beschlußuber Ungültigerklärung der Ernennung
nnd die Entfernung aus dem Dienst veranlaßt die Behörde,
von welcher die Ernennung ausgegangen ist.

lAbschnitt1x.
- Dienstlichei Verantwortung.

Allgemeine Bestimmungen.
Art. 67. Die unmittelbar und

- -· .. .

mittelb r ubergeordnete
FehmpkhakdasRecht’ dm ihr UnterstellsenLebrern das

stiemdeVetäageUsowie Versäumnisse Und
C r usüb ·

»
« ·

nutzen-haltenlund sie zu tadeln.
ung ihrer Dæmtpfuchten

in resren der durch Tat, Unterla" ’ernach-
lassigung die Pflichten seiner StelluUTtlngsfjruåt(Ab-schnitt V) im Dienste oder außer Dienste, unterliegt, außerder strasfgerichtlichen und bürgerlichen Gerichtsbarkeit, auch
UUFHder Verantwortung auf dem , nd
Tisziplinarwege

Ordnungs u

Art. 68. Der Minister hat eine besondere Verfügung
zu·erlassen- welche die Verantwortung der e« ili an-
gestellten Lehrer auf dem Disziplinarwege reekgellttkoe

g

» Art- c)9. Gegen einen Lehrer, der Mitglied einer
gesetzgebendenKörperschaft ist, darf während der Dauer
seines Mandats ohne Einverständnis dieser Körperschaft
kein Ordnungs- oder Disziplinarverfahren eingeleitet, noch
ein fchwebendes Verfahren weiter verfolgt werden.

der Entfernung aus dem Dienste ohne Diszipxitmkvekfahrem
wenn ihn dieses Urteil unfähig macht, ein öffentliches
Amt zu bekleiden.

. »

Art. 71. Für ein Dienstvergehen unterliegt der»Lehrer
der Verantwortung auf dem Disziplinarwesge ka cer

Dienstüberschreitung — auf dem Ordnungswege.
Ein Dienstvergehen ist solch eine Verletzung der Dienst-

pflichten, die ein öffentliches Ärgernis gibt oder dem Wohle
der Allgemeinheit Schaden bringt.

Eine Dienstüberschreitung ist jede Verletzung dek
Dienstpflichten, die die obigen Merksale eines Berg-ehem-
nicht besitzt.

·
·, ·

Das Zusammentreffen mehrerer »Dienstub·erschreitungen
oder ihre Wiederholung wie auch Usberschreltunsgen unter
besonders erschwerenden Umständen, wird als Dienst-

vergehen gewettet.
Das Ordnungs- oder Disziplinarversahrsenhat nicht

über iPrivatforderungen zu entscheiden.
»

Die Verantwortung für Diensstvergehenund -Usber-

schreitungen unterliegen der Verjährung wenns in einem
Zeitabschnitt von fünf Jahren, seit diese begangen, die Be-

hörde keine Ordnungsstrafe angeordnet oder die. Sache der

Disziplinarkommission übergeben hatz wenn jedoch das

Vergehen die Merkmale eines Kriminalverbrechens hat,
so kann die Disziplinarverjährung auch nicht eher ein-
treten als eine Verjährung in Kriminalsachen.

. Strafen.
Art. 72. Als Ordinungsstrafes gilt der Verweis. Diese

Strafe wird nicht in die Diensstliste eingetragen
Vor der Erteilung eines Verweises hat man dem

Lehrer die: Möglichkeit sich zu rechtfertigen zu geben.
Den Verweis erteilt unter. Angabe der Begründung

die Behörde, welcher die Schule unmittelbar untersteht,
oder die übergeordnete höhere Behörde, schriftli-ch.»« »

Gegen einen vom Minister erteilten Verweis steht
keine Berufung zu; gegen einen Verweis, den eine andere

Schulbehörde erteilt hat, kann der Lehrer im Lauf-e von

8 Tsagen Berufung bei der unmittelbar übergeordneten
« Behörde anmelden.

Art. 73. ’Disziplinarstrafen find:
. dierTindehl G h l k. e ne e nma ige e a ts ürzung, die jedocl 20 ’«ro

des Monatsgehalts nicht überschreitet;
J P zent

. ein-e Gehalt-skurzungwährend einer bestimmten Zeit,
ebenfalls nicht über 20 Prozent monatlich;

«

. Tadel, verbunden mit Entziehung der Gehalts-
aufruckung sowie der Wahlberechtigung von einem
bis zu zwei Jahren ;

.Ku»rzung der Dienstjahre von einem bis zu drei
«

Jahren;
(). Versetzung ohne Rückerftattung der Umzugskosten

mit Entziehung des Direktor- oder Leiteramts, bei

gleichzeitigerUbert-ragung der Lehrerpflichten (im
engeren Sinne) an einem Orte, den der Minister
oder die Behörde, welcher vom Minister dieses Recht
übertragen wurde, bestimmt;

7. Entlassung aus dem Staatsdienste unter Beibehaltung
der Rechte auf Ruhegehalt im Verhältnis zu der wirk-

,

lich-en Dienstzeit, oder auf die Abfertigung;
.

8. Entfernung aus dem staatlichen Lehr-erdienfte;
9. Entfernung aus dem Lehrerbesrufe unter Entziehung

des Rechts, irgend· eine Stellung im staatlichen,
. öffentlichenoder privaten Schuldienste einzunehmen.

»

Die m·den Punkten 5«und6 benannten Strafen ziehensur den Zeitraumsvon zwei Jahren den Verlust des Rechts,
auf hohere Stellungen ernannt zu werden, sowie des: Rechts-
der Wahlberechtigung in alle Behörden und Körperschaftemdie geschaffenoder gespeist werden auf dem Wsahlwege aus
der Lehrerschaft im Bereiche der Schulverwaltung, wach sichs

. Art. 74. Den· fest »a«ngeftelltenLehrern können Strafen
einzig .

von Diszipilinarkommissionen nach erfolgtem
Disziplinarverfahren, welche im Sinne dieses Gesetz-es
durch-gefuhrtwurden, durch Urteilsspruch auferlegt werden.

Bei Anwendung der in Art. 73 erwähnte-n Disziplinar-
strafen.hat man in jedem einzelnen Falle die Tragweite-
des Dienstvergehens und»der daraus entstandenen Schädens
den Grads der Schuld, wie auch die bisherige Führung des
Lehrers zu· berucksichtigen.

Disziplinarstrafen find in die Dienstliste einzutragem

its-ww-
Cl(
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Disziplinarurteile können weder kassiert noch ab-
geändert werden durch administrative Verfügungen.

Art. 75. Die Entfernung aus dem staatlichen- Lehrer-
dienste oder aus dem Lehrerberufe (Art. 70 und 73, Punkt 8
und 9) zieht den Verlust aller Rechte, die mit der Pflege
der Stellung, sowie des Rechts auf Pension oder-« die Ab-
fertigung, nach sich.

Art. 76. Den Familiengliedern des Entfernten kann
der Minister, falls Umstände vorliegen, die Berücksichtigung
verdienen, eine entsprechende Unterstützung zuerkennen,
welche jedoch die normale Witwen- oder Waisenversorgung
nicht überschreiten darf.

,

»»

Solche Unterstützsng kann mit dem Augenblick, wenn

die Auszahlunsg des Lehrergehalts an den entfernten
Lehrer eingestellt wird, oder vom Augenblick seines Todes-,
ausgefolgt werden.

Auf diese Unterstützung erstrecken sich die Bestimmungen
des- Pensionsgesetzes über Unterbrechung oder Verlust des
Rechts auf Witwen- und Waisenversorgung.

Suspension in der Ausübung des Dienstes.
Art. 77. Jeder Vorgesetzte, welcher unmittelbar oder

mittelbar zur Schulaufsicht berufen ist, hat, wen-n der Lehrer
unter besonders erschwerenden Umständen offen den Dienst-

gehorsam verweigert, oder mit Rücksichtauf»die Schwere
der ihm zum Vorwurf gemachten Dienstversaumnisse oder
Verletzung der Lehrerwürde, weshalb ein weiteres Belassen
im Amte die Würde der Schule oder dass Wohl des
Dienstes bedrohen könnte, das Recht, den Lehrer vom

Amte zu suspendieren.
»

an gleichen Fällen steht das Recht, vom Amte zu
suspendieren·, auch dem Beamten zu, dem eine Visitation
der Schule übertragen ist; die auf diesem Wege angeordnete
Suspension kann jedoch die jenem Beamten, der die
Visitation durch-führt,übergeordneteBehörde aufheben«

Art. 78. Wenn gegen einen Lehrer ein strafgericht-
liches oder ein Disziplinarverfahren eingeleitet ist, hat
die Dienstb« färbte-das Recht« jhifkpon der- Ausüb zi« -.«;se»in««esj«
Amtes zu su pendiereii,"«wenw mitsRücksicht aiifklde rt und

dsie Tragweite des ihm zum Vorwurf gemachten Ver-
brechens oder Dienstvergehens es angezeigt erscheint, ihn
oon der Ausübung seiner Dienstpflichten zu entfernen.

Im Falle einer Anordnung der Untersuchungshaft
gegen einen Lehrer hat ihn die Behörde vom Dienste zu

suspendieren -

"

Gegen die Anordnung einer Suspension im Dienste
im Sinne des Abs. 1, Art. 77, sowie Abs. 1,, Art. 78, steht
dem Suspendierten in fünftägigem Termine das Recht der
Beschwerde an die"uiimittelbar übergeordnete Behörde,

- und gegen eine Suspension im Sinne des Abs. 2, Art. 77,
an die, dem Beamten, welcher die Suspension angeordnet
hat, übergeordnete Behörde zu. Die Einreichung der Be-

schwerdehebt jedoch die Folgen der Suspension nicht auf.
sit-Eber jede Suspension im Dienste erstattet die Diienstbehörde
unverzüglich Bericht an die unmittelbar höhere Behörde-
welche vom Amts wegen die Suspension aufhehen skann.

Die Behörde, welche die Suspension im Dienste an-

ordnet, kann für die Dauer der Suspension das Gehalt des

Lehrers bis auf höchstens die Hälfte beschranken,,angefangen
vom ersten Tage des Monats, welcher aus die Suspension
folgt.

. »
s »

Solche Beschränkung des Gehalts kann die. Behorde
auch in bezug auf Lehrer anordnen, welche aus Grund des
Art. 77 lvom Amte suspendiert worden find.
»Gegen die das Gehalt herabsetzende Anordnung kann

der Lehrer binnen fünf Tagen, vom Tage der Behändigung
solcher Anordnung- Beschwerde bei der höheren Behörde
anbrkngens Diese Beschwerde hält die Ausführung nicht
aus. Wem! als Folg-e der Beschwerde die Anordnung auf-
gehoben erd, so wird dem Lehrer der einbehaltene Teil
der Gage»ausgez·ahlt.

Die Suspension im Dienste endet spätestens mit dem
Augenblick der. endgültigen Erledigung des Disziplinar-
ver·fahrens.·» »

»Wenn jedoch Äle Ursachen, die die Suspension herbei-
gefuhrt haben, fruher hinfällig werden, so hebt die zu-
standige Behörde die Suspension auf, ohne das Ende des
Disziplinarverfahrens abzuwarten,

strafklrherzigrteisszggssrseerivzlggsklagåetth citclserDisziplinar-
., r ie ei er u enio

’«

zum Dienstalter hinzugezählt.
sp s n mcht

»

In diesen Fallen, sowie auch dann, wenn der Lehrer
aus dein Verwaltungswege aus dem Amte entfernt, oder
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wenn er durch das Urteil des Strafgerichts verurteilt
worden ist, steht ihm das Recht auf den einbehaltenen Teil
seines Gehalts, welches ihm für die Dauer der Suspension
einbehalten wurde, nicht zu.

»

Wenn dagegen das Disziplinarverfahreii..nieder-
geschlagen wurde oder der Angeklagte Im Disziplinar-
verfahren freigesprochen wurde, so wird die Zeit der

Suspension dem Dienstalter hinzugerechnet, außerdem ist
ihm der sür die Zeit der Suspension einbehaltene Teil
feines Gehalts auszuzahlen.

Die Organisation der Disziplinarkommissionen
und das Disziplinarversahren.

,

Art. 8-0. Zur Urteilsprechung in Disziplinarfachen der
Lehrer werden Disziplinarkommissionen einberufen.

Die Disziplinarkommissisonen für Lehrer sind folgende:
1. Bezirks-Disziplinarkommissionen, bei Behörden,

welche dem Minister unmittelbar« unterstellt sind;
Disziplinarkonimissionen beim Minister;

3. Berufungs-Disziplinarkommission beim Minister.
Wenn die Bildung einer Bezirks-Disziplinar-

kommissiom infolge der geringen Zahl des zur Verfügng
stehenden Personals, nicht möglich ist, kann der Minister die

Urteilsprechung einer anderen Bezirks-Disziplinar-
kommisssion oder der Disziplanrkommission beim Minister-
übertragen

Art. 81. Die Zusammensetzung der Disziplinar-
fommissionen, ihre Eigentümlichkeiten, die Art des Diszipli-
narverfahrens sowie die Vorschriften betreffs der Unkosten
des Disziplinarverfahrens bestimmt der
w.-R. i O. P. im Einvernehmen mit dem Präses des

Ministerrats auf dem Verordnungswege wobei an den

Grundsätzen festgehalten wird, daß die Mitglieder der

Disziplinarkommissionen bei Ausübung ihrer Funktionen
selbständig und unabhängig sind, und das gegen das Urteil
der Disziplinarkommissi«on», das in der I. Instanz gesallt
wurde, sowohl der Angeklagte wie auch der Siachwalter der

Berufung then-»F .».»;,—»-B-"erni
I

kommi sion," weg-en- des Urteils uner« dies
-

Strafe anmelden kann;
«

Art. 82. Zwescks Wahrung des Wohles des Dienstes-
welches durch Versäumnis der Dienstpflichten verletzt wird,
bestimmt die Behörde, bei welcher eine Disziplinar-
kommission besteht, aus der Zahl der ihr unterstellten
Beamten oder Lehrer ein-en Sachwalter der Disziplinar-
kommission mit einer entsprechenden Anzahl von Stell-

vertretern.
»

Die Rechte und stlichten der Sachwalter der

Disziplinarkommissionen bestimmt auf dem Verordnung-Z-
wege der Minister W. R. i O. P. im Einvernehmen mit

dem Präses dies Ministerrats
« · «

Art. 83.« Der Lehrer-, welcher zur Disziplinsar-Verant-
wosrtung gezogen wird, darf sich in dem Disziplinarverfahren
»aus der Zahl der Staatsbeamten auf dem Gebiet, über das
sich - den Tätszkeixstreisder Disziplinarkommission erstreckt,
einen Ver-te gter wählen.

"

»
«

-

Die Rechte und Pflichten »des!Verte·idigers.,· sowie die

Vorschriften betreffs der Zuteilung eines Verteidigers des

Angeklagten von Amts wegen, bestimmt der Minister
w. R. 10.P. im Einloernehmenmit dem Präses des
Ministerrats aus dem Verordnungswege

Art. 84. Schreiben betreffs eines Disziplinarverfahrens
sind frei von redet Stempelsteuen

Verantwortlichkeit der Lehrer im inaktiven, außer-

dienstlichen und Ruhesfande.
Art. 85. Die Lehrer im

«-

1ichen Stande Unterliegen der Disziplinar-Perantwortuisn
aus-« Gründen: » »

1. der Vexletzung ihrer Dienstpflichten welcher sie sich
noch- ioahrend ihres Dienstes schuldigspgexnakhh
2.aussäll1sger Verletzung der Pflichten, die im Sinne

dieses Gesetzes auf ihnen lasten.
»

Die in den Ruhestand versetzten Lehrer unterliegen der

Disziplingr-·Versantwortung: » » , »

1. für Verletzung ihrer Dienstpflichten welcher sie sich
noch währendihres Dienstes schuldig gemacht;

·

2»aus »Gründen der Verletzung der Vorschriften des in

diesem Gesetz enthaltenen Art. 24, nach ihrer Ver-

setzung in den Ruhestand. .

Art. 86. Bezüglich- der Lehrer, die sich iminaktivein
außerdienstlichen oder Ruhe-stande befinden, werden die

Verfügungen welche die Untersuchung und das Disziplinar-

Minister .

J td UUM

inaktiven und außerdienst-»
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verfahren betreffen, ehenso gehandhabt als bei den Lehrern

im

Zikeetstestejzehkerwerden mit folgenden Disziplinarstraseii
belegt: i

—

·

z dTackeerlndeoder zeitweiltigeHerabsetzung des Gehalts
«

-

25 Prozen ; .

.

»

Z. itntitgåksetegksonderserschwerender Umstände, Verlust
sämtlicher Rechte, die sich aus ihrem Verhältnis zum
Staate ergeben, Verlust des Gehalts und·der Ber-

soxgung ihrer Familienmitglieder inbegriffen und

die Möglichkeit der Anwendung gleichlautender Be-

stimmungen aus dem Art. 76 dieses Gesetzes.«— ,

Die für die Durchführung eines Disziplinaroersahrens
gegen einen Lehrer im inaktiven, außerdienstlichen undim
Ruhestande zuständige, ist diejenige Disziplinarkommission,
welche im Augenblick seines Ubergangs zu den insaktiven,
außerdienstlichenund in den Ruhestand zuständig war.

Abschnitt X.

kübergangsbestimmungen
Art. 87z Die Lehrer, welche im Augenblick des Inkraft-

tretens dieses Gesetzes auf Grund der bis jetzt verpflichten-
den Gesetze die Eigenschaft fest angestellter Lehrer
besaßen, werden im Sinne des Art. 8 dieses Gesetzes für

-.sest angestellte erachtet, wenn sie die im. Augenblickdes
Jnkrafttretenss dieses Gesetzes verpflichtenden Berufs-
aualifikationen besitzen. —

.

Für fest angestellte Lehrer imSinne des Art. 8 dieses
Gesetzes werden im Augenblick des Jnkrafttretens dieses
Gesetzes auch diejenigen im Dienste an öffentlichen Volks-
schulen stehenden Lehrer der Gebiete folgender Lsehrbezirke:
Bialhstoh Lublin, L6d2, Polesie Warsziawaz Wion und

Woslyri erachtet, welche vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
die zu Punkt 1, Art. 8, vorgeschriebene dreijährige ununter-
brochene Lehrtätigkeit besaßen sowie das Zeugnis uber
Ablegung der ersten Lehrerpriifung oder Berufsauali-
fikationen haben, die vom Minister als gleichwertig mit den
durch die Ablegung der ersten Lehrerprüsnng erworbenen
erachtet werden.

s-
« «.L«s.»ks'—A' »s-

( i» .

,

« "« «

D
’

.

.

-·

Häwzxtdåktzegseåxgssivelcheden Vorschriften des Art Z-

Jnkrafttretens dieses HGB ·W««Ynd bisPYkitTtkagårtPeås» (

,
.

f·
I»

dreiiahrige ununterbrochene LehrtätiakgefihtwsowieskeHka die
feste Anstellung im Lehrerberufe vorgeschriebene Berufs-
aualifikationen besaßen, werden «mitdem Tage des Juki-aft-

«

tretens dieses Gesetzes fest angestellte Lehrer im Sinne des

Art. 8, wenn aus den bis dahin geführtenQualifikations-
1isteu (sogen. Lehrerbogen, Qualifikationstabellens u. a.)
nicht hervorgeht, daß ihre Arbeit in den letzten zwei Jahren.
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht für befriedigend
im Sinne der Vorschriften dleses Gesetzes erachtet werden

Inn.
. ·

Diejenigen Lehrer aber, welcher Arbeit in dens letzten
zwe: Jahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund
der bisherigen Nachweisungennicht als befriedigend erachtet
werden kann, niussen bis zum 31. Dezember 1927 visitiert

rkiåiiiti Frhslctillssie eine befriedigende Beurteilung
«a- en —- :

"

l
. binazzezcslgxwerdem

zu den fest angestellten Le-Jrern

le .e ret- welche auf Grund des s. 87 oder die es

YxttlitkglsdeglsAfestangestellte erkannt usgdemsollten sim
kun vomrtsTSdes Gesetzes, Ernennungsdekrete mit

Zåälms MS des Inkrafttreten-s dieses Gesetzes
Bis zur Zeit der gesetzmäßi der An-

gelegenheit von iBerufsaualifikatäienlenRequnZehrerder
TchjklenspxcherSTIMMEN-für Welche es noch keine gesetz-
manigeinBorschriften uber die Berufsaualifikationen der

Lehrerlåsiststehtdeinrspkiiitiisterdas Recht der Entscheidung
zu, we Je eru sgua isi a ionen der «

It n

gewissem
Lehrer zur Amte U g

rt. 89. Ein Direktor, bzw. Leiter der »O welcher
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes sein Amt FKULTMWege

Letkkrszsctäreibuzigferlgzngttzhat, lsgiltvom Augenblick des
it re ens ie es e e es a ernannt

’

O· ne des
Art. 11 sdes Gesetzes.

Im Cm

«
Lehrer, welch-e mindestens 12 Jahre im. Lebrerberuf

stehen und die Pflichten von Direktoren, bzw. Schul-
leitern, ununterbrochen mindestens drei Jahre, vom Tage
des» Jnkrafttretens dieses Gesetzes riickwä,rtszählend’-

«

ersullt haben, werden mit dem Tage des 1. Januar 1927
im Sinne des Art. 11 auf ihren Stellungen als Direktoren

Deutsche Schulzeitung in Polen.
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bzm Leiter als ernannt erachtet, wenn sie »imsAugenblick
des Isnkrafttretens dieses Gesetzes die verpflichten-den Be-»
rufsaualisikationen besitzen. «

Lehrer die dem Art. 92 unterliegen, welche durch«die

politischen Behörden von den Besetzungsmachtell Uber-

Uvmmen wurden und im Lehrerberufe mindestens 12 Jahrg
stehen, rückwärts gezählt vom Tage des Inkrafttreten-s
dieses Gesetzes, können Schulleiter werden mit dem»Augen-
blick, in« welchem sie die vorgeschriebenen Erganzungs-
prüfungeii ablegen oder von ihnen befreit wer-den« »

Art. 9(). Die Bestimmungen der Absatz-e: -v er, funf
Und sechs des Art. 15 finden gleichwertige AUWEUUUg EU
den Fällen, wenn die Unterbrechung im Dienste oder die
kontraktniäßige Arbeit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
stattgefunden hätte. .

»

Art. 91. Wenn ein fest asngsestellter Lehrer (-Art. s-

und 88) im Augenblick des Jnkrafttretens dieses Gesetzes
ein Amt inne hat, welches er aus dem Wege der Aus-

schreibung erlangt hat oder es ununterbrochen mindestens
zwei Jahre-. bekleidet, so wird er als ernannt erachtet auf
der Stellung des Lehrers (Art. 1«1), wenn diese Stellung
als eine feste geachtet wird.

«
» «

.

Art. 92. Zeitweilig angestellte Lehrer, welchemit dem

Augenblick des Jnkrafttretens diese-s Gesetzes die Rechts
genossen, welche ihnen durch die Bestimmungen delleLETT-
Volksschulen (Dz. P. P. P.«·) Nr 44, Pos. 311)»,abgeändert
durch das Gesetz vom 18. Dezember 1919 (DZ. U. R. P. vvn

1920 Nr. 2,. Pos. s) und des Gesetzes vom 15. Januar 1925
Dz. U. R. P. Nr. 13, Pos. 88), behalten diese Rechte auch
weiterhin bis zum 31. August 1927.

Art. 93. Den im Augenblick des Jnkrafttretens dieses
Gesetzes im Dienste steh-enden Lehrern kann der Minister
bei Bemessung des Gehaltes die ganz-e Militärzeit —- mit
Ausnahme des pflichtmäßigen Militärdiensstes in den
Reihen — in Anrechnung bringen.

Art. SU. Ein im Augenblick des Jnkrafttretens »dieses
Gesetzes im Dienste stehender zeitweilig angestellter Lehrer
erwirbt sämtliche Rechte des Pensionsgesetzes gleichals ein

fest angestellter Lehrer, wenn die Behörde mit ihm das

Dienstverhältnis nicht vor Ablauf der Zeit löst, in welchem
ein Staatsbeamter, der fest angestellt ist-»-das-S Recht auf
Pension erwirbt

-

—

« "

·

—.,«Art. 95. Für die Dauer der Wohnungsnot sind die

FiglrisgxåstexgogäsAgi.Ihslltrts26,uiätexBerücksichtigung der
»

-
«

«

Ung Ver einife un er er önli
"

-

haltnisse des Lehrers anzuwenden.
p s chen Ver

Art. 9b. »Ihr die ’Ulbergangszeit, bis auf Widerruf

ägägbehggtngintizterilwerden
gieBestimmungen des· Art. 47

» » ,

un as ein in en Gren en der ta
«

l
Möglichkeitangewandt werden.

z tfach schen

A b s chn i tt X I.

Schlußbestimmungen.
Art. 97. Juden Fällen, in welchen in diesem Gesetze

der Ausdruck ,,.Ministerj«ohne nähere Bezeichnung gebraucht
wurde, hat man zu verstehen: Der Minister für Religion-Z-
bekenntnisse und öffentliche Aufklärung.

«

«

’

Art. 98». Durchführung dieses Gesetzes wird dem
Minister sur Religionsbekenntnisse und öffentliche Auf-
klarung übertragen. .

Art.-«99.Das Gesetz vom 1. Juli 1926 über die Dienst-
verhasltnisse «(Dz.U. R. P. Nr. 92., Pos. 5300 tritt auf-dem
ganzen Gebiete der RepubliksPsolen in Kraft mit dem

Frlsäen
Tage des vierten Monats nach der Bekanntgabe des-«

e« en.

Mit dem Augenblick des Jnkrsasttretens des im vori en
Absatze angefuhrten Gesetzes, verlieren alle Vo-rschriften,gdie
zur Regelung der Angelegenheitendieses Gesetzes erlassen
wurden, ihre verpflichtende Kraft.
Die· spVerfugung des Präsidenten der Repsublik vom

15. Juli 1927,»welch-e die Bestimmungen des Gesetzes vom
1. Juli- 1926 uber die Dienstverhältnisse der Lehrer«(Dz. Us.
R. P. Nr. 67, Pos. -592«) abändern und ergänzen» tritt in
Kraft mit dem Ablauf des siebenten Tages nach ihrer Be-

kannstdgjabeVf d
.

se er ügung es» Präsidenten der Repubslik vom
21. Oktober,1932 m»Sache1·ider Abänderung des Gesetzes
vom 1. Juli 1926 uber die Dienstverhältnisse der Lehrer
(Dz., U. R. If«er 91- Pos. 77"3) tritt auf dem ganzen Gebiete
der Rsepublik mit dem 1. November 1932 in Kraft. ·

,

Wiginal Dz.P.P.P. --
-

ss

:
..

kl
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Sprachecke.

Nochmals »Die Fließschkiit«.
Jn der Spracheckeauf S. 43 tritt Prof. O. Hauschild,

Hamburg, unter dieser Uberschrift für die Kleinschreibung ein
und bringt dafür mancherlei Gründe, die es für den in der
Frage Unbewanderten wünschenswert erscheinen lassen, daß
man »dieGroßbuchstaben aus der deutschen Rechtschreibung
verdrängt. Die Kleinschreibungsbestrebungen sind durchaus
nichts Neues. Verschiedene Rechtschreibungsvereine im Reich
und in der Schweiz treten dafür ein, ferner z. B. der Leip-
ziger Lehrerverein, das »Dessauer Bauhaus« und der Bil-
dungsverband der Deutschen Buchdrucker in Berlin. Aber
großen Anklang haben solche Wünsche im deutschen Volke
noch nicht gefunden. Es ist bemerkenswert, daß alle diese
Stellen, die nichts von den Großbuchstaben wissen wollen,
auch gleichzeitig Verfechter der Lateinschrift sind und die

deutsche Schrift (Fraktur) aus dem deutschen Kulturkreis
verbannen möchten. Ebenso ist zu beachten, daß die Klein-

schreibungsschwärmer sich nur aus Fachkreisen ergänzen,
d. h. aus Leuten, die selbst schreiben bzw. drucken oder diese
Künste lehren. Diejenigen, die diese Schrifterzeugnisse lesen
sollen, werden nicht gefragt. Sind nun die Schreiber und

Setzer oder die Leser die Maßgebenden?Wenn man bedenkt,
daß auf einen Setzer bei einer Zeitung oder einem viel

·elesenen Buch oft Hunderttausende von Lesern kommen,
o ist die Antwort schon gegeben. Der Leser, zumal der

Zeitungsleser, will eine Schrift haben, die ihm ermöglicht,
den Wortlaut so schnell wie möglich zu erfassen. Dazu dient

ihm am besten die Großschreibung, die das Hauptwort hervor-

hebt und «denSinn des Satzes schneller erfassen läßt. Die

Großschreibungist von unseren Vätern bewußt zu diesem

Zweckeingefuhrt worden. Sie soll das Lesen erleichtern.
iesen Zweck erfüllt sie in vorbildlicher Weise. Die deutsche

Sprache ist in· ihrem Satzgefüge nicht so folgerichtig auf-
gebaut wie die romanischen Sprachen und die Sprache
Englands. Die häufig vorkommenden Umstellungen (Jn-
versionen) »dereinzelnen Satzteile würden das schnelle Lesen
beeinträchtigen,wenn nicht die sinngebenden Hauptwörter
durch die Großschreibunghervorgehoben würden. Unsere
Sprache neigt ferner zu Wortzusammensetzungen, die eben-
falls das Lesen verlangsamen. Auch hier hilft die Groß-
schreibung zum schnelleren Verständnis Der Leipziger
Lehrerverein, ein vorbehaltloser Verfechter der Kleinschreik
hung, hat kürzlich Versuche-anstellen lassen, die ergaben, das;
tatsachlich Wortlaute mit Großschreibung schneller gelesen
werden»als die gleichen mit Kleinschreibung. Also ein wirklich
unverdachtiger Kronzeuge.'
wähnten Grenzfälle, in denen Groß- oder Kleinschreibung
fraglich ist, sind fo selten, daß man ihretwegen die zweck-
maßige Großschreibiingnicht aufgeben sollte. Der »Duden«
sagt: Jn Zweifelsfallen schreibe man klein.

« Warum sollen wir immer Nachahmer des Auslandes
sein? Bleiben wir doch bei dem bewährten Eigenen. Unsere
Kinder werden, wie bisher, auch die Regeln der Großschrei-
bung lernen, und der Sestzer und Schreiber sich mit ihr ab-

finden. Auf deren Bequemlichkeit kommt es erst in zweiter
Linie an.

(Bund für deutsche Schrift.)

Aus dem Verbandslebew TM DIE

Die von Herrn Hauschild er-
«

Mitteilungen des GeschäftsführendenAusschusses-.
«

Vereinsgefetz.

Nähere Mitteilungen über die Auswirlungen des Ver-

einsgesetzes können noch nicht gemacht werden; zu gegebener

Zeit wird den Vereinen Nachricht über notwendige Schritte
zugehen.

Die Arbeit in den Vereinen kann nach wie vor in alter

Weise vonstatten gehen. J e n d ri k e.

Verbandsbücherei.
Die Verbandsbücherei bleibt bis zum l. März d. ge-

schlossen. Die Rücksendung fälliger Bücher und Zeitschriften
bitte ich erst nach dem 1. März vorzunehmen.

S ch m e. l z e r.

Sitzungsberichte
Pädagogischer Verein von Bielitz, Biala und Umgebung.

Sitzun sbericht vom 15. Oktober »1932. .

Jm Zeichen aal der Knabenschule am Kirchplatz wurde
die Monatsversammlung, die sehr gut besucht war und die

der Obmann Prof. Paul Piesch leitete, abgehalten. Nach
Erledigung der fälligen Einläufe, die leider auch einen Aus-
tritt eines Mit liedes aus dem Verein mit sich bringen, wird

die letzte Hoch chulwoche, die der Verein in der Zeit vom

16. bis 25.

Septemberin Bielitz veranstaltet hat, besprochen
Diese 9— deUt che Hochschulwoche, die als Goethewoche in

S ene ging- begegnete in Lehrerkreisen, sowie in der breiten
O sentlichkeit großem nteresse. Es sprachen: am 16., 17. und
Is. September Dr. alter Linden aus Halle a. S. über
»Der Geist der Goethezeit und die Gegenwart«, am 19.,
20. und 21. Prof. Heinz Kindermann aus Danzig über

,,Goethes Menschengestaltung«. Die letzte Vortragsreihe
des rof. Dr. Eugen Kühnemann aus Breslau über »Goethe,
der ann und sein Werks«(Faustanalyse) entfiel leider, da
der Vortragende

keine Einreise erhielt. Die Teilnehmer-
gebühr für ie Gegimtveranstaltungbetrug 5 zi, der Eintritt
zu den einzelnen » ortragen 1 zi. Studenten genossen eine
50prozentige Ermaßigung, Arbeitslose hatten freien Zutritt.

— An dek, ädagvgsssjen Teigqu in;·Kattok-51tz,?ia?)·’f?ien.
Sie erhielten die Hälfte der8 Mitglieder es Vereins teil.

Bahnspesen vergütet. Kollege Martin Mack hat eine Ge-
schichte für Schulen mit deutscher Unterrichtssprache ge-
schrieben, die vom Vorsitzenden zur Einführung empfohlen
wird. —— Den Hauptpunkt der Tagesordnung bildete das

Referat des Kollegen Raschke über den vierwöchentlichen
Lehrkurs in Gryb6w, auf dem die neue Lehrmethode theo-
retisch und praktisch behandelt wurde. An sein Referat·knüpfte
sich eine lebhafte Debatte, an der sich zahlreiche »Mitglieder
beteiligten. Herr Kollege Hans Kischa hat die Initiative zur

Errichtung eines Eislaufplatzes auf dem Turnplatz der Kirch-
platzschulen ergriffen. Nach Erledigung allfälliger Angelegen-
heiten wird die Sitzung geschlossen.

Sitzungsbericht vom 12. Dezember 1932.
,

Na der Begrüßungsansprache des Obmanns teilt dieser
mit, da die» Monatsver ammlung im November deshalb
ausgefallen sei, weil die ollegen an, dem zweiwöchentkichen
Lehrkurs über Gesamtunterricht teilgenommen haben. Jm
Mittelpunkt der Monatsberatung stehen zwei Referate über

den Gesamtuntexrlchts szachst spricht Herr Kollege Robert

Jauernig aus Nikelsdorf uber »Gesamtunterricht«auf Grund
der Vortrage des Oberschulrates Schießler aus Frankfurt a. M.
Er führt in kurzer, doch klarer Weise aus, welchen Sinn,
Zweck und welches Ziel der Gesamtunterricht verfolgt. Seine
Ausführungen PERSON lebhaftem Interesse Anschließend
daran spricht Herr Direktor Kratochwil über die Lehrkurse,
die der Bezlrksschnlrat veranstaltet hat, und auf welchen
Herr Dr. Goldfchexderaus Kattowitz Vorträge über den

Gesamtunterncht hielt, auf denen jedoch auch praktisch »Ge-
samtunterrichtsstundenvorgeführt wurden. Besonders,W«ert-
voll waren die kritischen Bemerkungen, die Herr Dlrektqr
Kratochwll Dazu machte. Seine Ausführungen·WUrPenmit

großem Beifall aufgenommen, worauf mCM IU dle

f rache eintrat, an der sich Twardy, Stoske, Schanzeh Piesch-
XratochwihJauernig, Herma und Mach beteiligten. Es wurde

beschlossen,eine Arbeitsgemeinschaft ms Leben zu eufen, an

der die Elementarlehrer der deutschen Schulen teilnehmen
sollen, um den Stoff für den Gesamtunterricht herbeizu-
tragen und über das Unterrichtspwgmmlsn für das laufende
Schuljahr zu beraten. Der Obmann übernimmt es, die

Nr. 4 wurde am 1. Januar abgeschlossen. Redaktionsschlusö für Nr. Z am 1. Februar-

Or
d-
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IFrIHdTFFFUDeFZZMschFaßder Schriftfuhrer Herma seist steeti
ferat Tiberden neuzxigründendenSprachverein m der nach

«
« ach Erledigung allfälliger Angelegen-

FÄTFTMTFYJUZTHUZum M Uhr abends geschlossen
««

PädagpgischerVerein Bromberg.

Sitzung vom 10. September 1932.

s
«

18 Mitglieder und ein Gast.

gkåcelfeeititiderstattet ausführlichen Bericht über die

Haupttagung in Graudenz«. » » »

Jm Sinne der vom Gefchaftsfuhrenden Aus-schaueauf-

gestellten Bundesthemen (,,Der iErdkundeunterricht in un-

seren Schulen«
—- ,,Schule und Berufswsahl«) wird ein vor-

läufiger Arbeitsplan für das neue Geschäftsjahr festgelegt.
Der Herr Vorsitzende richtet freundliche Abschiedsworte

an Fräuler Domdey- die nsach Deutschland abivandert. Er

spricht sein lebhaftes Bedauern über ihr Scheiden aus. Der

Verein verliert mit ihr ein sehr geschätztess Mitglied.
Unsere besten Wünsche für ihre Zukunft begleiten sie.
Fräulein Domdey dankt herzlich und ivünscht dem Verein

Segen und Gedeihen; vergessen wird sie ihn nie. —- Die
neuen Mitglicdskarten werden verteilt. Schluß der Sitzung
um J-57 Uhr. .

Sitzung vom 29. Oktober 1932.

Anwesend sind 10 Mitglieder und ein Gast.
-

Herr Professor Schnura spricht über das Verband-s-

themat »Schule Und Berufswahl-C «Einleitend»betont er

die Notwendigkeit einer Berufsberatuwg und kennzeichnet
dann ihre Aufgabe und Arbeitsform. Die Berufsberatung
ist eine der jüngsten sozialen Organisationen. Drei Fragen
sind bei jeder Berufswahl zunächst zu beantworten:

1. Was wollen die« Berufsanwärter werd-en?

2. Was können sie werden?

s. Was dürfen sie werden?.

Herr Professor Schnur-a beantwortet eingehend alle

Fragen (Beriifsivuiisch, körperliche und geistige Eignung,

DeutscheSchulzeitiingin Polen. Seite 83

Arbeitsmöglichkeit) und empfiehlt zum Schluß zwel BUcherT
Liebeubexg —- Verufssberatung (Methodik und Technik)-
Hiesche —- Berufsberatung .

Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten
wird die Sitzung um 7 Uhr geschlossen.

Sitzung vom 26. November 1932.

Anwesend find 14 Mitglieder und 20 Gäste.
·

,

Nach der Eröffnung und Bsegrüßung der Erschienenen
hält Herr Pfarrers Heuer aus Thorn einen Lichtbilder-
vortrag: »Aus der Geschichte Thorns«. Die alte Ordens-
und Haiisastadt blickt auf eine 7093jährigebewegte Geschichte
zurück. Nach einer allgemeinen Ubersichtlschisldertder Herr

Vortragende einzelne Kapitel ausführlichen so die Be-

deutung des Handels, den Abfall vom» Orden .un«d»das

Thorner Blutgericht. —- Zu den vorgefuhrten Lichthildern
gibt Herr Heuer die nötigen Erklärungen

—- FUV den

13X4stündigen Vortrag danken die Zuhörer durch starken

Beifall.
Kreislehrerverein Gnesen.

Sitzung vom 19. November 1932.

Die Novenibersitzung war von 11 Mitgliedern besucht.

In ihrem Mittelpunkte stand der .Vortr-ag von Herrn
Meßlin über »Die Sprache als Bildnerin der Völker
Sein-e 134stündigen Ausführungen stutzten sich auf das

aleichnamige Buch von Sschmidt--Rohr, das in der. gesamten
Presse große Beachtung gefunden hat. Mussolini hat das

Zo. Jahrhundert das Jahrhundert des- Nationaslismus ge-
nannt. Die Begriffe Volkstum und Bolk stehen gegen-
ivärtig im Mittelpunkte wissenschaftlich-er Auseinander-
setz-ungen. Eine ungeheure Kraft ist heute in den Völkern
lebendig geworden, die man früher nicht kannte. Eine
bewußte Pflege des Völkischen,, der völkischen Eigenart hat
eingesetzt, die vielfach bis zur Unduldsamkeit entartet ist.
»Der Nationalismus ist die nächste Ketzerei, die verbannt
werden muß«, erklärt darum in einer Rede der Papst.
Ein Gedanke beherrscht heute alle Völker: »Wir sind etwas

SitzungstafeL
Verein

«
·

. Zeit Vor-trag

Päp.VereinBrombei-g Wichert 28. Januar 1684 Uhr vAußerordentlicheGeneralversammlung
Durchberatung der Satzungen

Brombertpgapd Wichert 2., ebruar 11 Uhr
»

5. ärz 11
»

Gnespn Kubusloge 21. Januar 16 Uhr Jahresversammlung .

ä:VMJWFi?eåskåchkchxsnäsiiääeititiråsääzöka
Z. Singen: 72 Stunde Volkslied

Graudenz Goldener Löwe 21. Januar 17 Uhr Jahreshauptversammlung

Kattowitz Hofpiz
«

Januar
»

lslszhr Generalversammlung

Päd.V·er.Königshütte Hotel Graf Reden 20. Januar 19 Uhr Generalversammlung
Onkel

,

—

Fri. Unger 2. Februar 15 Uhr Der evangelische Religionsunterricht
»

Neutvmifchel Kern 22. Januar 9 Uhr Generalversammlung
Wongrotvitz Privatschule 21. Januar 16 Uhr Generalversammlung

«

——· -

—l»l

Bezirks-verbandPommerellen
Jahresbetuptvekfammlung
Donnerstag, den 2. Februar 1988, Vormittags 10 Abt-, im Goldenen Löwen.

Tagesordnung:
J« Jahresbericht, 2. Kassenbericht,s. Dorftandstvahl, 4. Vortrag, Z. Derschiedenes.

Wegen der Wichtigkeitder Versammlung ladet zu zahlreichem Besuch ein

Der Vorstand —- I. Q: Grans, Vorsitzenden
« user-TM
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Besonderes! Uns sinds besondere Gaben geworden, »die uns
von allen andern unterscheiden« Was-« aber hat den
Völkern ihr Sondergepräge verliehen? Es ist klimatisch,"

rassisch, blutsmiißig, fchicksalhaft und sprachlich bedingt. Auf
die überiviegende völkerbildende Kraft der Sprache hat als
erster mit Entschiedenheit Schmidt-Rohr hingewiesen. Schon
Fichte stellt vor 130 Jahren den Satz auf, daß weit mehr
Menschen von der Sprache gebildet werden, als die Ssprache
von den Menschen, und die Romantiker sangen von der
Sprache als der ,,Seele des Volkes«. Schmidt-Rohr beweist
in seinem umfangreichen gelehrten Werke die Richtigkeit
dieser Anschauung. Es war Herrn Meßlin in der kurzen
Zeit natürlich ,-ui-cht möglich, den ganzen Gedankenreichtum
dieses Buches vor uns auszubreiten. Aber das Gesagte
erweckte in uns die Uberzeugung, daß hier Fragen auf-
geworfen werd-en, an denen kein Erzieher und denkender
Mensch achtlos vorübergehen kann; man lese nur einmal
das umfangreich-e Jnhaltsverzeichnis des Werkes! Uns
Deutschen des Auslandes aber hat es noch ein besonderes
Wort zu sagen. Wir wollen darum in unserm Arbeits-
kreise auch auf den folgenden Sitzungen uns noch mit
diesem Werke beschäftigen. — Zur planmäßigen Durch-
forschung der engeren Heimat wurde auf der November-

sitzung ein heimatkundlicher Arbeitskreis gegründet, der am

3. Dezember bereits das erstemal zur Arbeit zusammen-
tritt. Die Versammlungen werden 4ab1»i·ie,chselnd»anden
Orten der einzelnen Mitglieder des Kreifes stattfinden. —-

Die Weihnachtsspende für das Jahr 1932 ergab aus dieser
Sitzung 25 Zions

Sitzung vom 17. Dezember 1932.
Wie im vorigen Jahre so war auch diesmal die De-

zembersitzung zu einer Adventfeier ausgestaltet worden.

Weihnachtlich prangte der Grüne Logeusaal Auf den
langen weiß gedeckten und mit duftendem Tiannengrün
geschmückteu Tischen strahlten die Adventslichter und er-

füllen den Raum mit ihrem traulichen Schein. Stille
Freude leuchtete aus dem Antlitz aller. Denn in der Tat:
es war eine trauliche, liebe Feierstunde, die uns noch allen
lang in Erinnerung bleiben wird. Als die alten, trauten
Advents- und Weihnachtslieder erklangen, vergaß man für
eine Weile die Leiden und Nöte der Zeit, und Bilder ver-

giangener, glücklicherer Tage stiegen auf aus der Er-
innerung; Und dann erscholl die Botschaft von dem Kind
in der Krippe,, das der Welt voller Kampf den« Frieden zu
bringen vermag, wen-n sie Gott die Ehre gibt. Gesänge
zur Laute und Gsesdichtsvorträge erhöhten die Feier-
ftimmung. An diesen ernsten Teil der Feier schloß sich ein
frohes neisammenfein mit Kasfeetafel Bald entfpann sich
ein lebhaftes Gespräch, das mit einer richtigen Singstundse
schloß. Geübt wurden Lied-er aus dem alten Weihnachts-
liederschatz. wurde beschlossen, zur Pflege des alten

Volksgesanges auf jeder Sitzung Stunde Volksliedsiugell
einzusetzen, womit schon das nächstemal begonnen wer-

den foll-. —

Mitteilung.
"

Es wird gebeten, die auf den letzten Sitzungen ent-
liehsenens Bücher und Zeitschriften zur nächsten Zufannnen-
funft mitzubringen

Zweigverein NakeL

Die letzte Sitzung fand am 11. Dezember 1932 statt.
Zehn Mitglieder und zwei Gäste waren anivesend.«Herr
Ristau hielt einen Vortrag über »Die Psychologie des
Grundschulkindes«.

EVMW Buchertisch. W M« g
-

ist« HEMMMØ W JOHN-is- Peschheisdbmes Wegs-Wis-sens-Messen—-s--;«»,
—-

i a rd Rothe, Die menschliche Figur im Zeichen-.
untekrigtMit 108 Abbildungen und drei farbigen Ab-
bildungen. 4. gänzlich umgearbeitete Auslage. Deutscher
Verlag für Jugend und Volk, Wien-Leipzig

Hier gibt Rothe nicht nur eine neue Auslage,«son·dern
ein ganz neues Buch. Um den Sinn der kindlichen
Gestaltungskraft, die er als ein Erbgut »derUrzeit er-

kennt, ganz erfassen zu können, greift er aus die allerersten
künstlerischeu Außerungen des Menschengeschlechteszuruck
und findet darin die Bestätigung seiner Auffassung von der

Schauform unsd Bauform. Mit diesen Dokumenten
aus der Vorzeit beweist er, daß alle Jägervölker
Schauende und alle feßhaften Völker Bauende waren

und es heute noch sind. So kommt er zur Entdeckung des
Begabungsmilieus und findet damit die Erklärung
für die beiden genannten Gestaltentypen. Die-Schanenden-

«

«

"

"

di o«rm als ein Ganzes und schreiben sie sosauch

hkififsselDieeFaucndensind aber lM a t e r i a l g est a lt e r

und wenn sie zeichnen, wird die Form nach dem
System des Bau-ens; gestaltet, »aus T»eil-
fo r in e n z u f a in m e n g e f e tz t. Selbstverstandlichkonnen

so verschiedene Gsesstaltentypem auch wenn sie demselben
Ziel zustreben, nicht mit einer einz«i»gen·»Methodeerfaßt
werden, wie man dies bisher irrtümlich meinte. Das

bringt in die Auffassung des neuzeitlichen Zeichenunter-
richtes eine neue, aber sichere und ungemein» ausfchlußreiche
Orientierung. Diese Klarheit wird noch»fcharferdurchden
Einblick in die Gesetzmäßigkest der zeich-
nerischen Entwicklung der beiden Gestaltentvpen.»
Während der Schauende den Umriß durch immer stärkere
Ein- und Ausbuchtungen zur vollen Ausgestaltung
bringt, entwickelt sich der Bauende von der Niederschrift
der primitiven Gebärden, dem Strich, zur Fläche,
Von hier zur Bewegung und zum Schlusfe das Stadium
der Raumplaftik zu erreichen. .

.
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übergugegddargestellt
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a Uch vist Ungemein praktisch und kann dem LehrerHaltung und Sicherheitinder Unterrichtsgestaltung geben.

Aber-Zeugen Sie sich
von der siihrenden Stellung der

schönsten deutschen illustrierten
Monatsschrist Westermanns Mo-
natsheste, indem Sie sich von dem

Dei-lag gegen Einsendung der

Portogebiihr von 80 Pfennig ein

Probehest mit 100 Seiten Inhalt,
einer geoven .anahl ein« U.sbunt- ,

,

farbigen Abbildungen u. B«Knnstss««
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beilagen kommen lassen. —- Sie

werden von dem reichhaltigen In-

halt bestimmt ebenso überrascht
»sein,wie alle and.Interessenten,die
flch EIN waeheft kommen lieben-

DEItellschein
Du den Dkrlag Geokg Weste-»wenn

lU Draunschweig
Ich bestelle hiermit liostenlos und unveebindlich
eer robeuutnmee von Westeemanno Monats-
hemmso «" O i do ren)
füge ich bxffu«OMDWch us an mak
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Gedkuckt bei A. Diiimann in Bromberg. 8379


